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Abstract 

Im Kanton Zürich leben mehr als 900 rechtskräftig abgewiesene Asylsuchende in der Nothilfe. Sie wer-

den von Integrationsmassnahmen ausgeschlossen, arbeiten dürfen sie aufgrund des illegalisierten Auf-

enthaltes nicht. 

 

Der einzige Weg aus der Nothilfe hin zu einer Aufenthaltsbewilligung, ist das Härtefallgesuch nach Art. 

14 Abs. 2 AsylG. Essenziell für dieses Gesuch sind Nachweise für die Integration der Gesuchsteller:in. 

Auch die für den Härtefall geforderte Arbeitsfähigkeit wird anhand von Bestätigungen über Freiwilli-

genarbeit nachgewiesen. 

 

Die Kriterien für den Härtefall als auch die gesetzliche Lage der Freiwilligenarbeit von abgewiesenen 

Asylsuchenden, weisen jedoch grosse Unklarheiten auf. Es ist das Ziel dieser Arbeit, diese Unklarheiten 

mit den Mitteln einer Literaturarbeit und eines Experteninterviews zu dokumentieren. Abschliessend 

bewertet diese Arbeit die aufgedeckte Problemlage vor dem Hintergrund der Professionsethik der So-

zialen Arbeit, der Grundrechte der Schweiz und der Menschenrechte.  

Die Arbeit schlussfolgert, dass abgewiesene Asylsuchende im Kanton Zürich menschenunwürdig leben 

und diesen Zustand über Jahre in Kauf nehmen. Das Härtefallverfahren ist zwar eine Möglichkeit, die-

sen Zustand aufzuheben, die Undurchsichtigkeit des Verfahrens, machen dieses aus Sicht der Profes-

sionsethik jedoch zu einer unfairen Praxis. Demzufolge werden in dieser Arbeit konkrete Handlungs-

empfehlungen formuliert, die zur Verbesserung der aufgeführten Problematik beitragen sollen. 
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1 Einleitung 

Die Einleitung führt in das Thema dieser Bachelorarbeit ein und bietet einen Überblick. In den folgen-

den Kapiteln wird die Ausgangslage sowie die daraus folgende Fragestellung definiert, es wird ein Be-

zug zur Sozialen Arbeit hergestellt und das Ziel, als auch die Abgrenzung der Arbeit festgestellt. 

 

1.1 Ausgangslage 

929 Personen mit einem rechtskräftigen Wegweisungsentscheid oder einem Nichteintretens-ent-

scheid [NEE] empfingen im Jahr 2021, im Kanton Zürich Nothilfe (Bundesamt für Statistik, 2022, S. 61). 

In der Nothilfe leben rechtskräftig abgewiesene Asylsuchende. Sie müssten die Schweiz eigentlich ver-

lassen, dies ist Ihnen jedoch aufgrund von verschiedenen Vollzugshindernissen nicht möglich. Dazu 

gehören die Transportunfähigkeit der betroffenen Person, die nicht geklärte Identität, die Unmöglich-

keit der Beschaffung von Reisepapieren, oder ein Heimatland, das sich weigert ausgereiste Landsleute 

wiederaufzunehmen (Eidgenössische Migrationskommission, 2019a, S. 4). 

 

Auch wenn die Regelung der Nothilfe bedeutet, dass Menschen nicht unmittelbar abgeschoben wer-

den, sind mit dem Status unterschiedliche Probleme verbunden. Personen in der Nothilfe werden bei-

spielsweise von Integrationsangeboten, Ausbildungen und Sprachkursen ausgeschlossen und unter-

stehen einem Arbeitsverbot. Es ist davon auszugehen, dass die dadurch ausgelöste Perspektivlosigkeit 

und Angst vor einer Ausschaffung sowohl die psychische als auch die physische Gesundheit der be-

troffenen Personen stark beeinträchtigen (Eidgenössische Migrationskommission, 2019a, S.8).  

 

Abgewiesene Asylsuchende sind aufgefordert die Schweiz zu verlassen. Dementsprechend ist das Not-

hilfesystem nur so lange gedacht, bis die Personen selbstständig ausreisen. Tatsächlich leben die Be-

troffenen aber oft, trotz negativer Asylentscheide, mehrere Jahre in der Nothilfe und harren in den 

Rückkehrzentren [RKZ] aus (Klemenz & Marti, 2022). 

 

Die Härtefallregelung bietet diesen Personen, die sonst keine anderen Möglichkeiten mehr haben, eine 

Aufenthaltsbewilligung zu erhalten, die letzte Chance dazu (Weibel, 2011, S.1). Durch die Härtefallre-

gelung im Asylbereich sind Kantone in der Lage, eine ihr zugewiesenen Person, eine Aufenthaltsbewil-

ligung zu erteilen. Dabei muss es sich auf Grund einer fortgeschrittenen Integration um einen schwer-

wiegenden, persönlichen Härtefall handeln (Schweizerische Flüchtlingshilfe, 2021, S.578). Härtefallge-

suche sind Einzelfallentscheide, über die zuerst auf kantonaler Ebene entschieden wird. Nur wenn die 
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Kantone einverstanden sind, wird das Gesuch ans Staatssekretariat für Migration [SEM] weitergeleitet. 

Dabei verfügen die Kantone über einen grossen Ermessensspielraum und die Härtefallpraxen werden 

kantonal sehr unterschiedlich geregelt (Caroni et. al, 2018, S. 531). 

 

Für das Härtefallgesuch sind der Arbeitswille und die Arbeitsfähigkeit wichtige Kriterien. Anhand von 

freiwilligem Engagement können die betroffenen Personen beweisen, dass sie diese Fähigkeiten be-

sitzen. Ein Fokus dieser Arbeit liegt deshalb auf der Thematik der Freiwilligenarbeit. Gemäss Art. 43. 

Abs. 2 AsylG erlischt mit dem Eintreten eines negativen Asylentscheids, die Bewilligung zur Erwerbstä-

tigkeit der betroffenen Person. Damit verbunden ist das Verbot einer regelmässigen Beschäftigung in 

Form von Freiwilligenarbeit (Häberlein, 2020, S. 19). Es fehlen konkrete Regelungen, wodurch ein ge-

setzlicher Graubereich entsteht. 

 

1.2 Relevanz für die Soziale Arbeit 

Nach Staub-Bernasconi (2019) gelten Menschen mit tiefen Positionen innerhalb einer Gesellschaft be-

züglich Beschäftigung und Einkommen und einem tiefen Zugang zu öffentlichen Ressourcen als ver-

letzbar oder verletzlich. Es sind Menschen, die wenig in der Lage sind ihre Existenz zu sichern und ihre 

Selbstverwirklichung zu verfolgen (S.171). Weiter führt Staub-Bernasconi (2019) aus, dass besonders 

für Geflüchtete und Sans-Papiers der Zugang zu Recht und Gesellschaft mit Hürden verbunden ist (S. 

362). Der illegalisierte Aufenthaltsstatus und die durch die Nothilfe verursachte Armut der Zielgruppe 

dieser Arbeit, macht sie zu einer verletzlichen Minderheit der Gesellschaft. Aus dem Berufskodex der 

Sozialen Arbeit ergibt sich ein klarer Handlungsbedarf in Bezug auf die aufgeführte Verletzlichkeit und 

Problematik der Zielgruppe. So ist die Soziale Arbeit beispielsweise dazu verpflichtet, soziale Notlagen 

von Menschen zu beseitigen oder zu lindern (Avenir Social, 2010, S. 7). 

 

1.3 Zielgruppe und räumliche Eingrenzung 

In der Schweiz werden insgesamt drei verschiedene Typen von Härtefällen unterschieden: 

1. Härtefallbewilligungen an Personen ohne Anwesenheitsregelung nach Art. 30 Abs. 1 Bst. B AIG 

für Sans-Papiers  

2. Härtefallbewilligungen an vorläufig Aufgenommene nach Art. 85 Abs. 5 AIG Umwandlung F- Aus-

weis in B-Bewilligung 

3. Und Härtefallbewilligungen an Personen aus dem Asylbereich nach Art. 14. Abs. 2 AsylG (SEM, 

2022). 
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Im Sinne einer räumlichen Eingrenzung befasst sich diese Arbeit explizit mit oben genannter Gesetz-

gebung und Voraussetzungen von Härtefällen aus dem Asylbereich, über die der Kanton Zürich be-

stimmt. Wie in Kapitel 1.1 erwähnt, kommt es bei den Härtefallpraxen zu kantonalen Unterschieden. 

In dieser Arbeit werden Bestimmungen aus anderen Kantonen teils als Vergleich und Relativierung der 

eigenen Bestimmungen verwendet. 

 

Abhängig vom Kontext werden für die Zielgruppe dieser Arbeit die Begriffe abgewiesene:r Asylsu-

chende:r, Betroffene oder Gesuchstellende oder Nothilfebeziehende verwendet. In der Literatur und 

auch im alltäglichen Sprachgebrauch werden abgewiesene Asylsuchende auch als Sans-Papiers be-

zeichnet (Eidgenössische Migrationskommission, 2020). Was die Härtefallbewilligungen betrifft, wird 

jedoch deutlich zwischen Personen aus dem Asylbereich, die bei den Behörden registriert sind und 

Sans-Papiers unterschieden. 

 

1.4 Problem und Fragestellung 

Aus der im Kapitel 1.1 genannten Ausgangslage ergeben sich folgende Fragestellung für die vorlie-

gende Bachelorarbeit: 

 

1. Welche Voraussetzungen müssen abgewiesene Asylsuchende erfüllen, um als Härtefall zu gelten? 

(Kapitel 4) 

2. Inwiefern ist die Freiwilligenarbeit von abgewiesenen Asylsuchenden für das Härtefallgesuch ein 

gesetzlicher Widerspruch? (Kapitel 5) 

3. Wie ist die Praxis der Härtefallregelung im Kanton Zürich aus Sicht der Sozialen Arbeit zu bewerten? 

(Kapitel 6) 

4. Welche Handlungsmöglichkeiten ergeben sich für die Soziale Arbeit (Kapitel 7) 

 

1.5 Zielsetzung 

Ziel dieser Arbeit ist es, die oben formulierte Fragestellung mit den Mitteln einer Literaturarbeit zu 

beantworten. Dazu müssen sowohl das Asylverfahren und die Situation von Nothilfebeziehende als 

auch das Härtefallverfahren im Kanton Zürich zunächst beschrieben und die gesetzlichen Vorausset-

zungen näher erläutert werden. Der in der Ausgangslage erwähnte Graubereich der Freiwilligenarbeit 

für abgewiesene Asylsuchende soll dabei spezifisch herausgearbeitet werden. Darüber hinaus kann die 

Arbeit für die Thematik der Härtefälle im Asylwesen sensibilisieren und die damit verbundenen Her-

ausforderungen für Betroffene und Professionelle der Sozialen Arbeit herausstellen.  
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Vorab sei einschränkend festgehalten, dass die Situation um Härtefälle sehr komplex und durch viele 

Unstimmigkeiten und Wissenslücken charakterisiert ist. Die in dieser Arbeit angewandte Methodik 

kann nicht alle dadurch entstehenden Fragen beantworten. Die Arbeit setzt sich aber zusätzlich zum 

Ziel, genau diese Unstimmigkeiten und Wissenslücken herauszuarbeiten und Vorschläge zu deren Auf-

lösung zu unterbreiten.   

 

Abschliessend sollen das Härtefallverfahren sowie die Situation, in der sich abgewiesene Asylsuchende 

in der Nothilfe befinden, aus professionsethischer Sicht der Sozialen Arbeit analysiert werden. Dabei 

werden der Berufskodex, die Menschenrechte sowie die Grundrechte der Schweiz hinzugezogen. 

 

1.6 Adressat:innen 

Diese Arbeit richtet sich an Professionelle der Sozialen Arbeit, die im Asylwesen tätig sind oder sich für 

diesen Bereich interessieren sowie an juristische und nicht juristische Personen, die Menschen im Här-

tefallverfahren beraten und begleiten. Die professionsethische Analyse kann in der Praxis als Argu-

mentarium gebraucht werden, um fundiert auf die Missstände und Problematik des Härtefallverfah-

rens hinzuweisen.   

 

1.7 Methode 

Wie weiter oben bereits erläutert, weist die Literatur über die hier behandelte Thematik Unstimmig-

keiten und Wissenslücken auf. Konkret heisst das, dass neben den gesetzlichen Bestimmungen und 

Weisungen nur wenig Literatur zur Härtefallpraxis sowie spezifisch zum Umgang mit Freiwilligenarbeit 

von abgewiesenen Asylsuchenden im Kanton Zürich besteht. Für konkrete Informationen zu den Här-

tefallgesuchen bezieht sich diese Literaturarbeit deshalb auf ein Fachgespräch mit Lena  

Weissinger. Frau Weissinger ist Rechtsanwältin für Asyl- und Ausländerrecht und vertritt regelmässig 

Personen in Härtefallverfahren. Dank der Erfahrung und dem Wissen von Frau Weissinger ist es mög-

lich, die Auslegung der gesetzlichen Kriterien des Härtefallverfahrens zu veranschaulichen und einen 

direkten Bezug zur Praxis herzustellen.  

 

Eine weitere wichtige Quelle dieser Arbeit war eine am 11. November 2020 in Basel stattfindende Po-

diumsdiskussion mit dem Titel “Abgewiesene Asylsuchende in der Nothilfe - Wie weiter?” von  

terre des homme organisiert, basierend auf einer Studie von Jana Häberlein, ebenfalls im Auftrag von 

terre des hommes. In der Studie wurde die Situation von Nothilfebeziehende im Kanton Basel Land 

und Stadt untersucht, deren Resultate danach in der Podiumsdiskussion aufgegriffen wurde. Gäst:in-

nen der Podiumsdiskussion waren: Samira Marti (Nationalrätin SP), Claudio Martelli (Vizedirektor 
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SEM), Dieter von Blarer (Advokat und Präsident humanrights.ch) Andreas Räss (Leiter Amt für Migra-

tion BL) und Jana Häberlein (Sozialwissenschaftlerin und Studienautorin). Wenn im Text auf Aussagen 

der Gäst:innen Bezug genommen wird, werden die jeweiligen Personen als Urheber:innen zitiert. 

 

1.8 Aufbau 

Um nachvollziehen zu können, wie sich die Situation für abgewiesene Asylsuchende im Kanton Zürich 

darstellt, benötigt es Grundkenntnisse des Asyl- und Wegweisungsverfahrens der Schweiz. In Kapitel 

2 werden die Verfahren mit besonderem Fokus auf den Kanton Zürich kurz zusammengefasst. 

Kapitel 3 geht tiefer auf die Situation von abgewiesenen Asylsuchenden in der Nothilfe ein und zeigt 

deren Lebenssituation auf.  

In Kapitel 4 wird zuerst das Härtefallverfahren und Härtefallgesuch erklärt. Dazu werden die gesetzli-

chen Bestimmungen und Kriterien des Härtefalls aufgeführt und anschliessend anhand der benötigten 

Referenzen für das Härtefallgesuch ein Zusammenhang zur Freiwilligenarbeit erstellt. 

Kapitel 5 vertieft das Thema Freiwilligenarbeit. Dabei wird zuerst der Begriff definiert und dann die 

gesetzlichen Bestimmungen der Freiwilligenarbeit im Ausländer- und Asylbereich ausgeführt.  

Kapitel 6 beinhaltet eine Bewertung der in Kapitel 3 bis 5 ausgeführten Sachverhalte vor dem Hinter-

grund der Professionsethik und dem Berufskodex der Sozialen Arbeit. Dazu wird das Härtefallverfahren 

zuerst anhand der Grundrechte der Schweiz bewertet und danach in Hinblick auf die Menschenrechte. 

In Kapitel 7 werden anhand der professionsethischen Bewertung aus Kapitel 6 konkrete Handlungs-

möglichkeiten für Professionelle der Sozialen Arbeit festgehalten. Gleichzeitig werden Forderungen 

aufgeführt, welche die Soziale Arbeit als Profession an Politik und Gesetzgebung stellen sollte, um in 

Bezug auf die beschriebene Problematik Besserung herbeizuführen. 

Kapitel 8 fasst alle wichtigen Erkenntnisse der Arbeit zusammen und beantwortet die Fragestellungen 

aus Kapitel 1.3 In einem Ausblick und weiterführenden Fragestellungen werden mögliche Wissenslü-

cken oder Empfehlungen ausgeführt und zuletzt wird die Arbeit mit einem persönlichen Schlusswort 

der Autorin beendet 

2 Asyl- und Wegweisungsverfahren 

Gemäss Art. 42 AsylG darf sich eine Person, die in der Schweiz Asyl ersucht hat, bis zum Abschluss des 

Verfahrens in der Schweiz aufhalten. Abgewiesene Asylsuchende haben entweder ein Asylverfahren 

durchlaufen und erhielten einen negativen Entscheid, oder die Schweiz ist nicht auf ihr Asylgesuch 

eingegangen. 

Wie in der Einleitung erwähnt, erhalten sowohl abgewiesene Asylsuchende als auch Asylsuchende mit 

einem Nichteintretensentscheid Nothilfe, die Nothilfe wird in Kapitel 3 ausgeführt. 
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2.1 Asylverfahren  

Gemäss Art. 6a Abs. 1 AsylG ist das Staatssekretariat für Migration [SEM] ist für die Prüfung von Asyl-

gesuchen sowie für die Wegweisung aus der Schweiz zuständig. 

Damit verfügt der Bund im Gegensatz zum Ausländerrecht, im Asylbereich neben der Rechtskompe-

tenz auch über weitreichende Vollzugskompetenzen (Caroni et al., 2018, S. 371) 

 

Am 1. März 2019 trat ein reformiertes Asylverfahren in Kraft (im Folgenden neues Asylverfahren). Da-

bei wurden schweizweit sechs Asylregionen festgelegt. In allen dieser sechs Regionen stehen Bunde-

sasylzentren [BAZ], von denen jeweils ein Zentrum eine Verfahrensfunktion ausübt (Ubersax et al., 

2021, S. 283). 

 

In der Region Zürich sind es das BAZ Zürich und das BAZ Embrach, wobei das BAZ Zürich eine Verfah-

rensfunktion hat. In den BAZ mit Verfahrensfunktion werden Asylverfahren ab Einreichung des Ge-

suchs bis zum erstinstanzlichen Asylentscheid durchgeführt (Caroni et al. 2018, S. 372). 

 

Dabei werden drei Verfahrensarten unterschieden. Im beschleunigten Asylverfahren soll innert 100 

Tagen ein rechtskräftiger Entscheid gefällt werden. Die Asylsuchenden befinden sich während diesen 

100 Tagen im Bundesasylzentrum. Das erweiterte Verfahren tritt ein, wenn während der 100 Tage-

Frist noch kein Entscheid gefällt werden kann. Dies ist der Fall, wenn noch genauere Abklärungen ge-

troffen werden müssen. Für das erweiterte Verfahren werden die Asylsuchenden einem Kanton zuge-

teilt. Das erweiterte Asylverfahren sollte innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden können. Ist ein 

Dublin-Staat für das Asylverfahren zuständig, greift das Dublin-Verfahren.  Dieses Verfahren soll ma-

ximal 140 Tage dauern und die asylsuchende Person befindet sich während dieser Zeit ebenfalls in 

einem Bundesasylzentrum (Caroni et al. 2018, S. 371- 372). 

 

Das Dublin – Assoziierungsabkommen [DAA] regelt die staatsvertraglichen Beziehungen zwischen der 

Schweiz und den EU- Staaten (mit Dänemark und Liechtenstein besteht ein Protokoll) und mit Norwe-

gen und Island ein zusätzliches Abkommen. Diese Abkommen sind im Anhang des Asylgesetzes der 

Schweiz geregelt und haben zum Ziel die Zuständigkeit der jeweiligen Staaten über die Asylanträge im 

EU-Raum zu regeln (SFH, 2021, S.143). 
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Aktuell (seit 5. Dezember 2022) weigert sich beispielsweise Italien Personen, die ursprünglich in Italien 

einen Asylantrag gestellt haben, wiederaufzunehmen, obwohl sie laut Dublin- Abkommen dazu ver-

pflichtet wären. Dies bedeutet, dass die Schweiz die Dublin-Fälle mit NEE nicht ausschaffen kann. Der-

zeit ist unklar, ab wann Italien wieder Personen aufnehmen wird (De Carli, 2022). Dies hat zur Folge, 

dass Personen mit einem NEE, für die Italien zuständig ist, momentan in der Schweiz in der Nothilfe 

blockiert sind. 

 

Die folgende Grafik veranschaulicht das neue Asylverfahren: 

 

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Asylverfahrens (Quelle: SEM, 2020) 

 

N- Ausweis 

Während des Aufenthalts im BAZ verfügen die Asylsuchenden über eine Bestätigung, dass sie Asyl be-

antragt haben. Nach der Zuteilung in einen Kanton erhalten sie einen N Ausweis. Dieser Ausweis be-

rechtigt zum Aufenthalt in der Schweiz und ist auf ein Jahr befristet, dauert das Asylverfahren länger, 

kann es jeweils um sechs Monate verlängert werden. Während der Aufenthaltsdauer im BAZ besteht 

ein generelles Arbeitsverbot (ausgenommen sind Beschäftigungsprogramme) Im erweiterten Verfah-

ren können die Kantone den Asylsuchenden eine unselbstständige Erwerbstätigkeit bewilligen. Für 
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diese Bewilligung muss ein Gesuch des Arbeitgebers vorliegen, zudem wird der Inländervorrang be-

achtet. Wird das Asylgesuch rechtskräftig abgelehnt und eine Wegweisung verfügt, wird der N-Ausweis 

entzogen (SFH, 2021, S. 478-480). 

 

2.1.1 Nichteintretensentscheide 

Kommt die Schweiz beim Dublin-Verfahren zum Entschluss, dass ein Dublin-Staat für das Asylgesuch 

der Gesuchstellenden zuständig ist, geht sie nicht auf das Asylgesuch ein. Weitere Gründe für einen 

Nichteintretensentscheid [NEE] sind das Nichtvorhandensein asylrelevanter Gründe, oder wenn die 

asylsuchende Person in einen sicheren Drittstaat reisen kann. Wird ein NEE gefällt, bleiben die be-

troffenen Personen bis zum Wegweisungsvollzug im BAZ. Kann die Wegweisung nicht innert 140 Tagen 

durchgeführt werden, wird die Person einem Kanton zugeteilt (Kirchliche Kontaktstelle für Flüchtlings-

fragen, 2020c, S. 2). 

 

2.2 Wegweisungsverfahren 

Wird ein Asylgesuch abgelehnt oder geht das SEM auf das Gesuch nicht ein, wird eine Wegweisung 

durch das SEM verfügt (Ubersax et al., 2021, S. 309). Die Verfügung verpflichtet die Person, die Schweiz 

zu verlassen. Widersetzt sich die Person der Wegweisung, werden Zwangsmassnahmen angedroht (U-

bersax et al., 2021, S. 312). Zu diesen Zwangsmassnahmen gehört die ausländerrechtliche Administra-

tivhaft, die zum Ziel hat, den Vollzug der Ausreise durchzusetzen. Es handelt sich hierbei um eine Haft-

form, die nicht dem Zweck einer Sanktionierung oder Strafuntersuchung dient. Es reicht lediglich der 

illegale Aufenthalt, um eine Person zu inhaftieren. Die Administrativhaft kann für bis zu 18 Monaten 

angeordnet werden (humanrights.ch, 2020). Weiter können Massnahmen zur Beschränkung der Be-

wegungsfreiheit eingesetzt werden. Dies sind ausländerrechtliche Ein- und Ausgrenzungen nach Art. 

74 AIG. Sie grenzen einen Rayon ein, in dem sich die Person aufhalten darf oder eben nicht aufhalten 

darf. Diese Massnahme kann gegen jede:n abgewiesenen Asylsuchenden angewandt werden, bei dem 

der Verdacht besteht, dass die Person nicht fristgerecht ausreist, oder eine Gefährdung der öffentli-

chen Sicherheit und Ordnung durch die Person besteht. Ob und wie die repressiven Massnahmen an-

gewandt werden, kann der Kanton entscheiden (humanrights.ch, 2017). Obwohl gesetzlich geregelt 

ist, dass die Ein- und Ausgrenzungen nur bei begründetem Verdacht auf nicht Ausreise oder Gefähr-

dung der Sicherheit der Person angewandt werden dürfen, haben die Kantone ein grosses Ermessen 

in der Auslegung dieser Begründung. Oft sind Ein- und Ausgrenzungsverfügungen rechtswidrig (ebd.). 

Die folgende Grafik bietet eine Übersicht der Gründe, weshalb Personen aus dem Asylverfahren aus-

scheiden können und was nach einer Wegweisung folgt (In der Grafik wird die Zielgruppe dieser Arbeit 

als Sans-Papiers aufgeführt). 
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Abbildung 2: Schematische Darstellung der Gründe, aus dem Asylverfahren auszuscheiden (Stalder und Spadarotto, 2019, in 

Eidgenössische Migrationskommission, 2019) 

 

3 Abgewiesene Asylsuchende in der Nothilfe 

In diesem Kapitel wird genauer auf die Situation von abgewiesenen Asylsuchenden in der Nothilfe im 

Kanton Zürich eingegangen. Die Umstände, in denen sich abgewiesene Asylsuchende befinden, wer-

den prägnant zusammengefasst, wobei diese Literaturarbeit nicht allen Problematiken gerecht werden 

kann. 
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3.1 Gesetzgebung 

Im Rahmen des sogenannten “Entlastungsprogramms 2003”, welches vom Parlament beschlossen 

wurde und ab dem 1. April 2004 in Kraft trat, wurde die Sozialhilfe für Personen mit einem NEE ge-

stoppt (auch Sozialhilfestopp). Dies führte dazu, dass diese Personen nur noch Anspruch auf die soge-

nannte Nothilfe haben. Das Entlastungsprogramm 2003 gilt als Sparmassnahme mit welcher der Bun-

deshaushalt Milliarden einzusparen plante. Dies hatte enorme Kostensenkungen und Verschärfungen 

im Asylwesen und Asylgesetz zur Folge (Freiplatzaktion Zürich, 20015, S.76). Im Jahre 2008 wurde der 

Sozialhilfestopp auf alle Asylsuchenden mit einem rechtskräftigen Negativentscheid erweitert (Staats-

sekretariat für Migration, 2008). 

 

Laut Art. 12 BV hat, wer in Not gerät und nicht in der Lage ist für sich zu sorgen, Anspruch auf Hilfe und 

Betreuung und auf die Mittel, die für ein menschenwürdiges Dasein unerlässlich sind. Aus diesem 

Artikel der Bundesverfassung leitet sich die Nothilfe für abgewiesene Asylsuchende ab. Durch den 

oben erwähnten “Sozialhilfestopp” im Jahre 2004, waren die Kantone gefordert, abgewiesenen Asyl-

suchenden, die in der Bundesverfassung definierte Nothilfe zu ermöglichen (Freiplatzaktion Zürich, 

2015, S. 77).  Die Nothilfe verträgt keine Einschränkungen. Sie muss bedingungslos gewährt werden, 

da sonst die Menschenwürde (Art. 7 BV) verletzt wird (Mastronardi, 2005 S. 33). 

 

Im Kanton Zürich ist die Nothilfe in der Verordnung über die Gewährung von Nothilfe an Personen 

ohne Aufenthaltsrecht (Nothilfeverordnung) vom 24. Oktober 2007 geregelt. Die Verordnung trat am 

1. Januar 2008 in Kraft. Gemäss § 2 Abs. 1 dieser Verordnung haben Personen, welche ein Gesuch auf 

Nothilfe beim Kanton stellen, Anspruch auf Unterkunft, Nahrung, Kleidung, die Möglichkeit zur Kör-

perpflege sowie die medizinische Versorgung. Es gibt keine genaueren Bestimmungen, wie dieser An-

spruch vom Kanton Zürich ausgestaltet werden soll, was dem Kanton viel Ermessensspielraum ermög-

licht. Gemäss § 2 Abs. 2 lit. a der Nothilfeverordnung des Kanton Zürichs erhalten Personen die Nothilfe 

beziehen nur Betreuung, wenn diese nötig ist den geordneten Betrieb in den Unterkünften zu gewähr-

leisten und unerwünschte Auswirkungen auf die Umgebung und die Nachbarschaft zu vermeiden oder 

ihre persönliche Situation dies verlangt.  

3.2 Lebensumstände 

Abgewiesene Asylsuchende, die von der Nothilfe leben sind normalerweise in Rückkehrzentren [RKZ] 

untergebracht. Im Kanton Zürich befinden sich diese in Kemptthal, Glattbrugg, Urdorf und Hinteregg. 

Alle diese Zentren werden von der ORS Gruppe (Organisation für Regie- und Spezialaufträge), einer 

privaten Dienstleisterin, geführt. Die Profitorientierung dieser Firma hat zur Folge, dass nicht nur bei 
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den Nothilfebeziehenden sondern auch beim Personal gespart wird. Auftraggeberin ist das Kantonale 

Sozialamt Zürich, welches dem Zürcher Sicherheitsdirektor Mario Fehr unterstellt ist. Die Nothilfe im 

Kanton Zürich beträgt 60 CHF pro Woche oder 8.50 CHF pro Tag. Dieser Betrag soll für die Befriedigung 

aller Lebensbedürfnisse reichen. Zudem erhalten Nothilfebeziehende eine kollektive Krankenkassen-

versicherung die Notfallbehandlungen abdeckt (Wo Unrecht zu Recht wird, ohne Datum). 

Das in der Einleitung erwähnte Verbot der Beschäftigung ist eine Massnahme des Staates die Integra-

tion von Nothilfebzüger:innen zu verhindern und ihnen ihren Aufenthalt in der Schweiz so unange-

nehm wie möglich zu machen, damit sie diese wieder verlassen (Häberlein, 2020, S. 19).  

Seit langer Zeit äussern sich Nichtregierungsorganisationen [NGO] und andere Organisationen, sowie 

Fachpersonen kritisch zu den Umständen in den Nothilfebeziehende leben. Die abgelegenen, proviso-

rischen und teils unterirdischen Unterkünfte sowie die Ein- und Ausgrenzungen (vgl. Kapitel 2.2) führen 

gezwungenermassen zu Isolation und Teilhabeeinschränkungen von abgewiesenen Asylsuchenden. 

Durch die umweltbedingten Stressoren entsteht ein erhöhtes Risiko an psychischer und physischen 

Erkrankungen (amnesty international, 2022)1. 

 

Seit 2017 müssen abgewiesene Asylsuchende im Kanton Zürich, in den RKZ morgens und abends un-

terschreiben, damit ihnen der oben erwähnte Betrag der Nothilfe ausbezahlt wird (humanrights.ch, 

2017). Dies ist eine grosse Einschränkung in die Freiheit der betroffenen Personen. Es ist fraglich, ob 

unter diesen Bedingungen ein “menschenwürdiges Dasein” (vgl. Art. 12 BV) möglich ist.  Abgewiesene 

Asylsuchende sind auf Grund der Nothilfe in der Regel auf kostenlose Sozialleistungen, vergünstigte 

oder kostenlose Mahlzeiten in Institutionen oder bei Bekannten, Sachspenden wie Kleider oder Spiel-

sachen, private Spenden wie eine Monatskarte, oder die Übernahme der Kosten für die Spielgruppe 

angewiesen, um menschenwürdig zu überleben. Viele dieser Kosten, die bis jetzt noch nicht gemessen 

wurden, werden durch NGOs oder Freiwilligenarbeit gedeckt (Häberlein, 2020, S.17).  

 

Die Schweizerische Flüchtlingshilfe [SFH] spricht in Bezug auf die Situation von abgewiesenen Asylsu-

chenden in der Nothilfe von einer regulären Illegalität. Wer sich als abgewiesener Asylsuchender in der 

Schweiz aufhält, erhält zwar Nothilfe in Höhe von 8 bis 12 CHF und eine Unterkunft, kommt es zu einer 

Ausweiskontrolle, können die Betroffenen dennoch jederzeit auf Grund des illegalen Aufenthalts ge-

büsst oder inhaftiert werden (Schweizerische Flüchtlingshilfe, ohne Datum). 

 

                                                           
1 Hier wird auf einen umfassenden Bericht über die Gesundheit von abgewiesenen Asylsuchenden in der Not-

hilfe des National Coalition Building Institute [ NCBI] hingewiesen. Die Website enthält zudem weiterführende 

Links zur Thematik: https://ncbi.ch/offener-brief-fuer-eine-humane-behandlung-von-abgewiesenen-asylsu-

chenden/ 
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3.3 Das Härtefallgesuch als einziger Ausweg 

Abgesehen davon, dass viele Asylsuchende aus persönlichen Gründen gern in der Schweiz bleiben 

möchten, ist für viele Personen eine Rückkehr in die Heimat trotz einer Wegweisung gar nicht möglich 

beispielsweise, weil sich der Herkunftsstaat weigert eigene Landsleute wiederaufzunehmen (Duba-

cher, 2010, S. 43). Dies hat zur Folge, dass eine übergrosse Anzahl an Menschen die Nothilfe beziehen 

zu Langzeitbezüger:innen werden.  

 

Nach jahrelangem illegalisierten Aufenthalt ist das Härtefallgesuch für abgewiesene Asylsuchende, die 

nicht in ihr Heimatland zurückkehren können, oft die einzige Chance ihren Aufenthalt in der Schweiz 

zu regularisieren (Kirchliche Kontaktstelle für Flüchtlingsfragen, 2020a, S.1).  

 

4 Härtefallverfahren nach Asylgesetz im Kanton Zürich 

Das Härtefallverfahren nach Art. 14 Abs. 2 AsylG, auch Härtefallregelung genannt, gehört zu den Re-

gularisierungs- oder Legalisierungsmassnahmen des Schweizer Staates. Dieses hat grundsätzlich die 

Aufgabe, das Ausländer- und Asylrecht in der Schweiz durchzusetzen. Eine strikte Durchsetzung der 

Gesetzgebung würde jedoch zu einer übertriebenen, unverhältnismässigen Härte führen. Durch die 

Regularisierung von sich illegal aufhaltenden Personen wollen die Gesetzgebenden dieser Härte ent-

gegenwirken, sowie menschenrechtlichen und humanitären Aspekten Rechnung tragen. (Caroni et al., 

2018, S. 529). Das Verfahren wird aus diesem Grund in der Literatur auch humanitäre Härtefallbewilli-

gung genannt. 

 

Für humanitäre Härtefallbewilligungen sind dementsprechend keine asylrechtlichen Gründe, wie eine 

Verfolgung im Heimatland, nötig. Vielmehr müssen humanitäre Gründe für die Verhinderung einer 

Wegweisung geltend gemacht werden, wie eine übermässige Bindung zur Schweiz oder der Umstand, 

dass eine Verweigerung der Aufenthaltsbewilligung für die Gesuchsteller:in schwere Nachteile zur 

Folge hat (Weibel, 2011, S.2). 

 

Die folgenden Kapitel beschreiben die aktuelle im Kanton Zürich übliche Praxis des Härtefallverfahrens 

nach Art. 14 Abs. 2 AsylG, wobei zuerst auf die gesetzlichen Bestimmungen eingegangen wird und 

anschliessen die Kriterien für den Härtefall und deren Auslegung aufgeführt werden. 
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4.1 Gesetzliche Bestimmungen 

Die Kantone haben mit dem Art. 14 Abs. 2 AsylG die Möglichkeit, Personen aus dem Asylbereich mit 

der Zustimmung des SEM eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen. Dies kann während oder nach Ab-

schluss des Asylverfahrens geschehen. Die vier Voraussetzungen in lit. a-d müssen jedoch summierend 

erfüllt werden (SFH, 2021, S. 579). 

 

Die Voraussetzungen, die eine Person laut Art. 14. Abs. 2 AsylG in der Schweiz erfüllen muss, um als 

Härtefall zu gelten sind; ein mindestens fünfjähriger Aufenthalt in der Schweiz seit Einreichung des 

Asylgesuches (lit. a), dabei muss der Aufenthaltsort den Behörden immer bekannt sein (lit, b), ein auf 

Grund der fortgeschrittenen Integration vorliegender Härtefall (lit. c) keine Widerrufsgründe nach Art. 

62 Abs. 1 AIG (lit. d). Sind alle genannten Kriterien erfüllt, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt 

werden. Stellen Familien ein Härtefallgesuch, müssen alle erwachsenen Personen die Kriterien erfül-

len, ansonsten wird das Gesuch in der Regel für die ganze Familie abgelehnt (SFH, 2021, S. 580).  

 

In der Weisung des Migrationsamtes Zürichs über die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt 

auf Art. 14 Abs. 2 AsylG wird unter Ziffer 1 “Gesetzliche Grundlagen” aufgeführt, dass mit dem Art. 14 

Abs. 2 AsylG die Möglichkeit besteht, schwerwiegenden Härtefällen Rechnung zu tragen. Es wird da-

rauf hingewiesen, dass aufgrund der Formulierung (Kann-Vorschrift) dieses Gesetzes kein Anspruch 

auf eine Erteilung entsteht. Die Weisung des Migrationsamtes besagt zudem, dass die Art. 30a und 31 

VZAE die Bestimmungen des Art. 14 Abs. 2 AsylG weiter konkretisieren. 

 

Zudem formuliert das Bundesgericht in BGE 119 lb 43, dass ein schwerwiegender, persönlicher Härte-

fall äusserst zurückhaltend angenommen werde und voraussetzt, dass sich die betreffende Person in 

einer Notlage befindet. 
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Tabelle 1: Statistik der Härtefallbewilligungen an Personen aus dem Asylbereich. Fussnote: 1 Quelle ZEMIS 2 Kantone, die 

dem SEM Anträge auf Zustimmung zur Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG unterbreitet 

haben (Quelle: SEM, 2022).  

 

Aus der oben aufgeführten Statistik des Staatssekretariats für Migration [SEM] wird ersichtlich, dass 

im Jahr 2021, 10 von 46 Härtefallgesuche aus dem Kanton Zürich abgelehnt wurden. Wie viele Härte-

fallgesuche dem Migrationsamt Zürich eingereicht wurden und nicht an das SEM zur Prüfung weiter-

geleitet wurden, ist jedoch nicht bekannt. Zudem wird in der Statistik anhand der aufgeführten Zahlen 

der grosse kantonale Unterschied ersichtlich. Laut Caroni et al. (2018) hängt dies in Zusammenhang 

mit dem grossen Ermessensspielraum der Kantone in Bezug auf die Weiterleitung der Gesuche an das 

SEM, was In Hinblick auf die Rechtsgleichheitsgarantie problematisch zu bewerten ist (S. 531). Das 

Ermessen der Kantone zeigt sich neben den unterschiedlich hohen Zahlen an eingereichten Gesuchen 

zudem in der Ausformulierung der Kriterien für den Härtefall.  
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Einige Kantone stellen derart hohe Anforderungen, dass sie für die Betroffenen eine enorme Hürde 

darstellen (Caroni et al., 2018, S. 590). Hier möchte erwähnt sein, dass laut  

Weissinger der Massstab der Kriterien für das Härtefallgesuch in den letzten Jahren wieder gestiegen 

sei. Die Ablehnungen durch das SEM hätten sich seit Anfang 2022 vermehrt. Seit ca. 2020 wird von den 

Gesuchstellenden gefordert, dass sie mit dem N-Ausweis (vgl. 2.1), nach Ablauf des dreimonatigen 

Arbeitsverbotes, im ersten Arbeitsmarkt tätig sind (Fachgespräch von 3. November 2022). 

 

Wie bereits erwähnt, ist laut Claudio Martelli (2020), Vizedirektor des SEM, der Gesetzgeber zur Zu-

rückhaltung verpflichtet, was die Härtefälle anbelangt. Dies lässt darauf schliessen, dass es offenbar 

nicht gewünscht ist, dass nur die Dauer des Aufenthaltes in der Nothilfe ausreicht, um den Aufent-

haltsstatus im Nachhinein zu regeln (45:55-46:04). 

 

4.1.1 Ablauf des Härtefallverfahrens 

Die Dossiers der Gesuchstellenden werden immer im Einzelfall geprüft. Zuerst werden sie dem Migra-

tionsamt eingereicht, woraufhin dieses das Gesuch der Härtefallkommission unterbreitet. Beide Par-

teien prüfen das Gesuch auf die vorgegebenen Kriterien (vgl. Kapitel 4.1). Kommt der Kanton zum Ent-

schluss, dass alle Kriterien für den Härtefall erfüllt sind, leitet dieser das Gesuch zur abschliessenden 

Prüfung an das SEM weiter. (Caroni et al., 2018, S. 531). 

 

Lehnt jedoch der Kanton Zürich das Gesuch ab und leitet es somit nicht dem SEM weiter, gibt es keine 

Rechtsmittel, um diesen Entscheid anzufechten, denn auf kantonaler Ebene haben abgewiesene Asyl-

suchende keine Parteistellung. Dies verunmöglicht Asylsuchenden negative Entscheide der kantonalen 

Migrationsbehörden anzufechten. Erst wenn das SEM das Gesuch ablehnt, besteht die Möglichkeit, 

beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde einzureichen (Kirchliche Fachstelle für Flüchtlingsfragen, 

2020a, S. 3). Nach Art. 6 des Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], haben Personen eine Parteistel-

lung, wenn sie ein Rechtsmittel gegen eine Verfügung haben. Abgewiesene Asylsuchende haben dem-

entsprechend keine Rechtsmittel, um den Entscheid des kantonalen Migrationsamtes anzufechten. 

 

Dass die Gesuche zuerst dem Kanton unterbreitet werden, hat laut Martelli (2020) mitunter damit zu 

tun, dass die Kantone näher an den Betroffenen dran sind. Die gesamte Einschätzung, ob die Kriterien 

für einen Härtefall erfüllt werden, können die Kantone dementsprechend besser vollziehen. Das SEM 

hat eine Zustimmungsquote von ca. 80-90%. Die Fälle, die das SEM ablehnt sind laut Martelli Fälle, bei 

denen asylsuchende Personen bezüglich der Feststellung Ihrer Identität nicht kooperieren (45:08- 
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47:06). Demnach lehnt das SEM die Gesuche insbesondere dann ab, wenn die Gesuchsteller:innen kei-

nen heimatlichen Pass beschaffen konnten (vgl. Kapitel 4.1.2, Ziffer 2.8). 

 

Nach der Härtefallbewilligung erhalten die Betroffenen eine Aufenthaltsbewilligung B. Diese wird 

durch das kantonale Migrationsamt nach einem Jahr erneut geprüft. Ein Arbeitsverlust und daraus 

entstandener Sozialhilfebezug, welcher länger andauert, kann ein Grund dafür sein, dass die Bewilli-

gung nicht verlängert wird. In diesem Fall wird eine Wegweisung zum aktuellen Zeitpunkt erneut ge-

prüft (Kirchliche Kontaktstelle für Flüchtlingsfragen, 2020a, S. 5). 

 

Wird ein Härtefallgesuch durch eine juristische Person eingereicht belaufen sich die Kosten auf ca. 

1000–1500 CHF (Weissinger, Fachgespräch vom 3. November 2022). Es ist jedoch keine Voraussetzung, 

dass ein:e Anwält:in das Gesuch stellt. Auch Laien können ein Gesuch stellen, wichtig ist jedoch, dass 

die Person die Kriterien und rechtlichen Vorschriften kennt und versteht (Solinetz, 2019, S.3). In Zürich 

gibt es Fachstellen wie die Sans-Papier Anlaufstelle [SPAZ] und die Freiplatzaktion Zürich [FPA], die 

Härtefallgesuche unentgeltlich stellen. 2 

 

4.1.2 Voraussetzungen für den Härtefall 

Laut bundesgerichtlicher Rechtsprechung kommt eine Legalisierung des Aufenthaltsstatus in Form der 

Härtefallbewilligung bei einer besonders intensiven, über die normale Integration hinausgehende pri-

vaten Bindung auf gesellschaftlicher oder beruflicher Ebene in frage (Caroni et al., 2018, S. 530). Wie 

diese Bindung bewiesen werden kann und welche Kriterien dafür erfüllt werden müssen, wird auf Kan-

tonsebene definiert (vgl. Kapitel 4.1). 

 

In der Weisung des Kanton Zürichs über die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 

werden in Ziffer 2 die Kriterien für den Härtefall ausgeführt. Da diese Kriterien für ein Härtefallgesuch 

von grosser Bedeutung sind, werden sie in diesem Kapitel zusammengefasst. Wie im Kapitel 4.1. auf-

geführt, müssen diese Kriterien von allen Familienmitgliedern erfüllt werden, wenn als Familie oder 

auch Ehepaar ein Härtefallgesuch gestellt wird. Die Aussagen von Lena Weissinger versuchen zu ver-

anschaulichen, wie einige der Kriterien in der Praxis ausgelegt werden. Laut ihr kursieren viele Ge-

rüchte rund um die Kriterien für die Härtefallgesuche und es werden unbegründete Informationen 

gestreut, welche die Betroffenen verunsichern (Fachgespräch vom 3. November 2022). 

 

                                                           
2 SPAZ https://sans-papiers-zuerich.ch FPA https://freiplatzaktion.ch  
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Die folgende Nummerierung entspricht den in der Weisung aufgeführten Ziffern, die Darstellung 

wurde aufgrund der Überschaubarkeit der Kriterien aus der Weisung übernommen. 

 

2.1. Anwesenheitsdauer 

Seit Einreichung des Asylgesuches müssen mindestens fünf Jahre vergangen sein. 

 

2.1.1 Aufenthaltsort immer bekannt 

“Der Aufenthaltsort der gesuchstellenden Person muss den Behörden immer bekannt gewe-

sen sein” (Art. 14 Abs. 2 lit b AsylG). Wenn die Gesuchsteller:in untertaucht, hat dies die Folge, 

dass die Frist erneut zu laufen beginnt. 

 

Die Kontrolle des Aufenthaltsorts wird anhand der Unterschriften in den Rückkehrzentren o-

der bei privat Lebenden auf dem Kantonalen Sozialamt gemacht (vgl. Kapitel 3.2).  

 

Hier liegt es laut Weissinger im Ermessen der ORS Mitarbeitenden in den Rückkehrzentren, ab 

wann sie eine Meldung ans Migrationsamt machen, wenn ein:e abgewiesene:r Asylsuchende:r 

nicht in der Unterkunft unterschreibt. Es sei wichtig, dass die Betroffenen eine Abwesenheit 

mit den zuständigen Personen kommunizieren (Fachgespräch vom 3. November 2022). 

 

2.2 Integrationsgrad 

Es wird eine “überdurchschnittliche soziale und berufliche Integration in der Schweiz” gefor-

dert. Der Integrationsgrad der Gesuchsteller:in wird nebst den formellen Kriterien der Aufent-

haltsdauer und dem bekannten Aufenthaltsort als erstes Kriterium statuiert. Um als Härtefall 

zu gelten, genügt jedoch eine gelungene Integration nicht. Vielmehr muss eine so enge Bezie-

hung zur Schweiz vorliegen, dass es den Betroffenen nicht mehr zugemutet werden kann, in 

ihr Herkunftsland zurückzukehren. Die Integration wird in vier Kriterien unterteilt, dazu gehö-

ren die Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, die Respektierung der Werte der 

Bundesverfassung, ausreichende Sprachkompetenzen sowie die Teilhabe am Wirtschaftsleben 

(SFH, 2021, S. 584). 

 

Weissinger hält fest, dass auf kantonaler Ebene als Hauptgrund für eine Ablehnung der Gesu-

che, die mangelnde Integration, bzw. eine zu wenig enge Beziehung zur Schweiz aufgeführt 

werde (Fachgespräch vom 3. November 2022). 

 

2.2.1 Kenntnisse der deutschen Sprache 
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Die Gesuchsteller:in muss einen Nachweis des Sprachniveaus A2 einreichen. Anerkannte 

Sprachzertifikate sind u.a. TELC, fide, oder Goethe. Die Weisung führt aus, dass eine Anmel-

dung für einen A2 Sprachkurs nicht ausreichend für ein Härtefallgesuch ist.  

 

Laut Weissinger genügt jedoch die Anmeldung an eine A2 Prüfung für ein Gesuch. Das Resultat 

kann nachträglich eingereicht werden (Fachgespräch von 3. November 2022). 

 

Nur Personen über 75 Jahre und Personen mit eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten müssen 

kein Sprachzertifikat einreichen. Die Einschränkungen müssen medizinisch belegt werden. 

Wenn Personen belegen können, dass sie Analphabetismus haben erhalten sie die Auflage, 

nach der Härtefallregelung einen Alphabetisierungskurs zu besuchen. 

 

2.2.2 Freundes- und Bekanntenkreis 

Die Gesuchstellenden müssen nachweisen können, dass sie sozial integriert sind. Sie werden 

aufgefordert Nachweise zu erbringen und Belege für die Integration einzureichen. Diese in der 

Weisung erwähnten “Belege” sind die schriftlichen Referenzen, auf die im Kapitel 4.3 genauer 

eingegangen wird. 

 

2.3 Straffälligkeit 

Voraussetzung ist ein tadelloser Leumund. Ausländerrechtliche Vergehen aufgrund des illega-

len Aufenthaltes werden davon ausgenommen. Mit den ausländerrechtlichen Vergehen ist 

beispielsweise die im Kapitel 2.2 erwähnte Administrativhaft auf Grund des illegalen Aufent-

halts gemeint. 

 

2.4 Familienleben 

2.4.1 Einheit der Familie 

Hier wird festgehalten, dass die Voraussetzungen für alle Personen der Kernfamilie erfüllt sein 

müssen. Als Familie gelten Ehegatten, eingetragene Partnerschaften, Konkubinatspartner:in-

nen und minderjährige Kinder. Eine Ausnahme kann bei Jugendlichen gemacht werden, die 

eine berufliche Grundbildung nach Art. 30a VZAE absolvieren. 
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2.4.2 Kindeswohl 

Der Aufenthaltsstatus eines minderjährigen Kindes ist von dem seiner Eltern abhängig. Sofern 

sich das Kind in einem anpassungsfähigen Alter befindet, ist eine Rückkehr ins Heimatland zu-

sammen mit den Eltern zumutbar. Bei Kindern, die bereits seit längerer Zeit eingeschult sind 

und das Jugendalter erreicht haben, wird grundsätzlich eine fortgeschrittene Integration ver-

mutet. 

 

2.5. Finanzielle Verhältnisse 

2.5.1 Erwerbstätigkeit und Teilnahme am Wirtschaftsleben 

Sofern die Gesuchstellenden nicht von einem Arbeitsverbot betroffen waren, müssen sie einer 

regelmässigen Erwerbstätigkeit nachgegangen sein. “Beschäftigungs- oder Integrationspro-

gramme (bspw. der AOZ) sowie freiwilliges Engagement in karitativen oder kirchlichen Orga-

nisationen gelten nicht als Erwerbstätigkeit, werden aber als Indiz für den Willen zur Teilnahme 

am Wirtschaftsleben zu Gunsten der Gesuchstellenden gewertet”  

 

Laut Weissinger, ist freiwilliges Engagement eine Voraussetzung für das Härtefallgesuch. Es 

beweist die Arbeitsfähigkeit und Integration der Gesuchsteller:in. Sie rät ihren Klient:innen 

Freiwilligenarbeit zu machen (Fachgespräch vom 3. November 2022). 

 

Eine Arbeitszusicherung oder ein Arbeitsvertrag sowie alle seit der Einreise erhaltenen Arbeits-

zeugnisse oder Arbeitsbestätigungen müssen eingereicht werden. 

Dabei ist entscheidend, dass die Gesuchstellenden in der Lage sein müssen, nach der Erteilung 

der Aufenthaltsbewilligung finanziell unabhängig zu sein.  

 

Die Arbeitszusicherung ist laut Weissinger ein Muss, ohne die Arbeitszusicherung hat das Ge-

such keine Chancen. Seit einigen Monaten werden die potenziellen Arbeitgebenden durch das 

Migrationsamt angerufen, um die Arbeitszusicherung zu überprüfen (Fachgespräch vom 3. No-

vember 2022). 

 

2.5.2 Sozialhilfe und Schulden 

Für das Erteilen einer Aufenthaltsbewilligung wird eine finanzielle Selbstständigkeit vorausge-

setzt. Konnte auf Grund des Alters oder Gesundheitszustand oder des asylrechtlichen Arbeits-

verbotes keiner Erwerbstätigkeit nachgegangen werden, wird dies berücksichtigt. Weiter wird 
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hier aufgeführt, dass “Schulden der Annahme geregelter finanzieller Verhältnisse entgegen-

stehen”. Wie dies in der Praxis beurteilt wird, ist nicht bekannt, denn viele abgewiesene Asyl-

suchende haben Schulden, da diese mit Nothilfe nur schwer zu umgehen sind. 

 

2.6 Anwesenheitsdauer 

“Die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz begründet per se keinen Härtefall”.  

Eine andauernde Verletzung des Gesetzes (illegaler Aufenthalt) würde belohnt werden, wenn 

die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz ausreichen würde, um als Härtefall zu gelten. 

 

2.7 Unzumutbarkeit der Rückkehr ins Heimatland 

Im Härtefallverfahren werden die zukünftige Situation im Heimatland mit der Situation in der 

Schweiz verglichen. Dabei muss die Rückkehr ins Heimatland unzumutbar sein, sich jedoch klar 

vom Asylverfahren abgrenzen. Humanitäre Gründe die nicht auf staatlicher Verfolgung beru-

hen, sind dabei wesentlich. Die Zumutbarkeit oder die Unzumutbarkeit der Wiedereingliede-

rung, bzw. Rückkehr ins Heimatland werden anhand folgender Punkte beurteilt: 

Aufenthaltsdauer in der Schweiz  

Bei längerem Aufenthalt in der Schweiz wird eine Beziehung zur Schweiz vermutet. Je länger 

sich eine Person in der Schweiz aufgehalten hat, desto schwieriger wird die Wiedereingliede-

rung ins Heimatland. 

Gesundheitszustand 

Ist die Behandlung einer gesundheitlichen Beeinträchtigung im Heimatland nicht sichergestellt 

und hätte eine Rückkehr ins Heimatland gesundheitliche Konsequenzen, kann eine Rückkehr 

unzumutbar sein. 

Beziehung zu Verwandten 

Ein intaktes Familiensystem im Heimatland erhöht die Wiedereingliederungschancen. 

Eigentum/Besitztum im Heimatland 

Sind Besitztümer im Heimatland vorhanden, wird eine Rückkehr ins Heimatland eher bejaht. 

Sprachkenntnisse  

Die Sprachkenntnisse des Heimatlandes sind eine wichtige Voraussetzung, dass eine Wieder-

eingliederung möglich ist 

Freundes- und Bekanntenkreis 

Ein Freundes- oder Bekanntenkreis im Heimatland erhöht die Wiedereingliederungschancen. 

Erwerbstätigkeit 

Hat die Gesuchsteller:in im Heimatland berufliche Fähigkeiten oder eine Ausbildung erworben, 
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erleichtert dies die wirtschaftliche Wiedereingliederung im Herkunftsland. Die finanzielle 

Selbstständigkeit im Heimatland macht die Rückkehr dorthin zumutbar. 

2.8 Offenlegung der Identität 

Gesuchsteller:innen müssen ihre Identität anhand eines Reisepasses, der eine Rückkehr ins 

Heimatland ermöglicht, offenlegen. 

 

Spätestens nach Prüfung der Härtefallkommission müssen die gültigen Papiere vorliegen. Ist 

es der Gesuchsteller:in nicht möglich einen Reisepass zu beschaffen, verlangt das Migrations-

amt einen Nachweis über die Bemühungen zum Erhalt der Identitätspapiere (Beschaffungs 

Bemühungen). 

 

Weissinger bestätigt, dass die Identität der Gesuchsteller:in grundsätzlich schon beim Migra-

tionsamt anhand eines heimatlichen Passes festgestellt werden muss. Zuerst werden jedoch 

alle anderen Kriterien geprüft. Wenn alle Kriterien erfüllt sind, fordert das Migrationsamt den 

Pass an. Meistens leitet das Migrationsamt das Gesuch dann aber schon ans SEM weiter und 

die Gesuchsteller:in muss den Pass direkt ans SEM schicken (Fachgespräch von 3. November 

22). Dabei ist zu beachten, dass die Beschaffung eines heimatlichen Passes auch immer die 

Gefahr mit sich bringt, dass mit dem Pass eine Anschaffung möglich gemacht wird. Vor 2009 

wurden die Gesuche durch das Migrationsamt erst geprüft, wenn die Identität festgestellt war, 

dazu mehr im nächsten Kapitel.  

 

Sobald ein Härtefallgesuch beim Migrationsamt eingereicht wurde, kann die gesuchstellende 

Person nicht mehr ausgeschafft werden (Lena Weissinger, Fachgespräch vom 3. November 

2022). Laut Weisung bleiben jedoch andere Massnahmen, wie die im Kapitel 2.2 beschriebe-

nen Ein-und Ausgrenzungen, bestehen. 

 

4.2 Härtefallkommission 

Zur Entstehung der Härtefallkommission braucht es einen Exkurs in die Jahre 2008 und 2009. Die Frei-

platzaktion Zürich beschreibt in Ihrem Buch “Die Welt ist unser Boot - 30 Jahre Freiplatzaktion Zürich. 

Zur Geschichte der Asylbewegung und der schweizerischen Migrationspolitik von 1985–2015", die Wie-

deraufnahme der Härtefallkommission des Kanton Zürich. Diese war ein Resultat des von der Bevölke-

rung, Hilfsorganisationen und Medien ausgeübten Druck auf das Zürcher Migrationsamt (Freiplatzak-

tion Zürich, 2015, S. 104). Laut Recherchen der schweizerischen Flüchtlingshilfe [SFH] und der Wochen-

zeitung [WOZ] war der Kanton Zürich bei den Gesuchen von langjährig abgewiesenen Asylsuchenden 
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um eine Aufenthaltsbewilligung zurückhaltender als andere Kantone. Seit dem Inkrafttreten des neuen 

Gesetzes per 1. Januar 2007 wurde den Kantonen erlaubt, auch für Menschen mit abgelehntem Asyl-

gesuch ein Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung beim Bund einzureichen. Das Zürcher Migrations-

amt hatte bis Ende Oktober 2007 nur vier solcher Gesuche nach Bern an das Bundesamt für Migration 

(heute SEM) zur abschliessenden Genehmigung weitergeleitet (Freiplatzaktion Zürich, 2015, S. 101). 

 

Mit der Besetzung der Prediger Kirche im Dezember 2008 in Zürich machten betroffene Menschen auf 

die restriktive Praxis des Kantons Zürich aufmerksam. Rund 150 Sans-Papiers und Aktivist:innen kriti-

sierten mit der Besetzung der Kirche die besondere Härte, die der Kanton Zürich bei der Regularisie-

rung von Menschen ohne Aufenthaltsbewilligung durch Härtefallgesuche ausübte (Freiplatzaktion Zü-

rich, 2015, S. 100-101). Anfang Januar 2009 kommunizierte der zuständige Sicherheitsdirektor, dass 

bisher abgelehnte Härtefallgesuche nochmals eingereicht werden können und kündigte die Planung 

einer Härtefallkommission an. Zudem änderte das Migrationsamt in dieser Zeit seine Praxis, indem die 

Härtefallgesuche nur noch dann überprüft wurden, wenn ein Reisepass vorlag. Es war von nun an mög-

lich, die Pässe auch im Nachhinein an das SEM einzureichen, falls die Prüfung durch das Migrationsamt 

positiv ausgefallen war (Freiplatzaktion Zürich, 2015, S. 104). Im September 2009 nahm die Härtefall-

kommission des Kanton Zürichs ihre Arbeit auf. Ab diesem Datum musste das Migrationsamt Zürich 

die Härtefallgesuche der Härtefallkommission zur Beurteilung unterbieten (Freiplatzaktion Zürich, 

2015, S. 105). 

 

Die Verordnung über die Härtefallkommission Zürich hält unter § 2 Abs. 1–3 fest, dass die Mitglieder 

der Härtefallkommission durch den Regierungsrat gewählt werden. Der Regierungsrat ernennt die sie-

ben bis neun Mitglieder und der/die Präsident:in auf ihre Amtsdauer. Die Mitglieder sind mit dem Asyl- 

und Ausländerwesen vertraut oder verfügen über einen juristischen Hintergrund und sollen zudem 

Vertreter:innen von kantonalen Fachstellen für Integrationsfragen, kantonalen kirchlichen Körper-

schaften sowie Hilfswerken sein. 

 

4.3 Referenzen 

Für die Beurteilung der Integration der Gesuchsteller:in können als Nachweis, Bestätigungen von Ver-

einsmitgliedschaften oder Empfehlungsschreiben von Freunden, Bekannten, Arbeitgebenden oder ka-

ritativen Organisationen eingereicht werden (SFH, 2021, S. 584). Diese Empfehlungsschreiben werden 
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in der Praxis oft Referenzen genannt.3 Dabei ist es wichtig, dass die Referenzen individuell und so per-

sönlich wie möglich geschrieben werden. Besonders Referenzen von Personen, die die Gesuchstellen-

den schon länger kennen seien wertvoll (Weissinger, Fachgespräch vom 03. November 2022). Dies 

steht in Zusammenhang mit der übermässigen Bindung an die Schweiz, welche bewiesen werden soll 

(vgl. Kapitel 4.1.2). 

 

Der Fokus bei den Referenzen soll auf die positiven Eigenschaften der Gesuchstellenden gelegt wer-

den, diese sollen so ehrlich und authentisch wie möglich geschrieben werden (Solinetz, 2019, S.3).  

Weissinger stellt Härtefallgesuche, wenn ihre Klient:innen über mindestens zehn solcher Referenzen 

verfügen. In vielen Fällen werden dabei Referenzen von Personen mit Schweizer Namen offenbar bes-

ser bewertet. Die Referenzen seien laut ihr essentiell für das Gesuch. Sie würden das Leben der Ge-

suchstellenden widerspiegeln. Sie rät ihren Klient:innen, so unterschiedliche Referenzen wie möglich 

zu beschaffen. In den Gesuchen zitiert Weissinger so oft wie möglich aus den Referenzen der Gesuch-

stellenden, um sicherzustellen, dass die Referenzen vom Migrationsamt und der Härtefallkommission 

auch gelesen und gewichtet werden (Fachgespräch von 3. November 2022). 

 

4.4 Zwischenfazit 

Die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 AsylG aufgrund eines persönlichen Här-

tefalles ist eine Ausnahmeregelung und wird von den Behörden und Gesetzgebenden zurückhaltend 

erteilt.  

 

Um als Härtefall anerkannt zu werden, müssen die Gesuchstellenden neben einer gelungenen Integra-

tion, eine übermässige Bindung zur Schweiz geltend machen, die eine Wiedereingliederung im Hei-

matland verunmöglicht. Die Integration wird ihnen jedoch durch das Nothilferegime verunmöglicht 

(vgl. Kapitel 3.2). 

 

Die Kriterien für den Härtefall werden auf Bundesebene in Art. 30a und 31 VZAE geregelt. Wie diese 

von den Kantonen ausformuliert werden, unterliegt auf Grund der Kann-Formulierung in der Gesetz-

gebung einem grossen Ermessensspielraum.  

 

                                                           
3 Das Solinetz hat ein Merkblatt zum Härtefallgesuch erstellt. Darin ist auch eine Vorlage eines Referenzschrei-

bens enthalten. Zu finden unter: https://solinetz-zh.ch/wp-content/uploads/Härtefallgesuch-–-Was-muss-ich-

wissen_final.pdf  
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Auf kantonaler Ebene werden die Gesuche aufgrund fehlender Integration abgewiesen und auf Bun-

desebene sind die fehlenden Beweise zur Feststellung der Identität in Form eines Reisedokuments 

Grund für eine Ablehnung durch das SEM. 

 

Freiwilligenarbeit gilt als Beweis, dass die Gesuchstellende über den Willen und die Fähigkeit zu Arbei-

ten verfügen und ist somit eine Voraussetzung für das Härtefallgesuch. Wie sieht jedoch die gesetzliche 

Lage der Freiwilligenarbeit aus, wenn abgewiesene Asylsuchende, wie in der Einleitung erwähnt, von 

einem Arbeitsverbot betroffen sind? 

 

5 Freiwilligenarbeit in Zusammenhang mit dem Härtefallgesuch 

Wie im Kapitel 4.1.2 aufgeführt, besagt die Weisung des Migrationsamtes Kanton Zürich über die Er-

teilung einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG, dass freiwilliges Engagement zu 

Gunsten der Gesuchstellenden gewertet wird und auch Weissinger bestätigt, dass Freiwilligenarbeit 

eine Voraussetzung für das Härtefallgesuch ist. 

 

Aus diesem Grund und weil freiwilliges Engagement oft die einzige Möglichkeit ist, sich zu beschäftigen 

und einem geregelten Tagesablauf nachzugehen, sind viele abgewiesene Asylsuchende bemüht, Eins-

ätze für Freiwilligenarbeit zu finden. 

 

Dieses Kapitel behandelt die Freiwilligenarbeit in Zusammenhang mit den Härtefallgesuchen und ver-

sucht anhand der Gesetzgebungen, den in der Einleitung erwähnten Graubereich auszumachen. 

 

5.1 Definition und Verwendung des Begriffs Freiwilligenarbeit 

Für Freiwilligenarbeit werden unterschiedliche Begriffe verwendet, wie Volontärarbeit, freiwilliges En-

gagement, ehrenamtliche Arbeit, alle meinen im Grunde dasselbe. Laut Definition von benevol4 ist 

Freiwilligenarbeit, freiwilliges und ehrenamtliches Engagement, welches ohne Entgelt ausserhalb der 

Kernfamilie geleistet wird. Dabei ist Freiwilligenarbeit zeitlich befristet und soll die bezahlte Arbeit be-

reichern, nicht aber konkurrieren (benevol, ohne Datum). 

 

Lamprecht et al. (2020) fügen in der Definition des Freiwilligen Monitoring nebst den Kriterien, die 

Freiwilligenarbeit soll unbezahlt und ausserhalb der Familie stattfinden, den Nutzen für die andere 

                                                           
4 www.benevol.ch ist die Dachorganisation der regionalen Fachstellen für Freiwilligenarbeit in der Schweiz 



25 
 

Person hinzu. Wenn der Nutzen nur der handelnden Person gilt, kann nicht von freiwilligem Engage-

ment die Rede sein (S. 22). 

 

Prinzipiell kann zwischen formeller und informeller Freiwilligenarbeit unterschieden werden. For-

melle Freiwilligenarbeit bezeichnet die Einsätze, die für private oder öffentliche Institutionen ausge-

führt werden. Die Aufträge der Freiwilligenarbeit kommen somit von einem Einsatzbetrieb oder einer 

Einsatzorganisation. Unter formellen Freiwilligenarbeit kann zudem zwischen Basisarbeit und Ehren-

amt unterschieden werden. Das Ehrenamt ist eine unentgeltliche Tätigkeit, die oft in einem Leitungs-

gremium, wie bspw. Vorstände oder Stiftungs- und Gemeinderäte ausgeführt werden. Als informelle 

Freiwilligenarbeit sind alle Tätigkeiten zu bezeichnen, die ausserhalb des institutionellen Kontextes 

oder Organisationen ausgeführt werden. Dazu gehört beispielsweise die Nachbarschaftshilfe oder die 

Unterstützung von Personen ausserhalb der eigenen Kernfamilie (Stadt Zürich, 2014, S.9). 

 

5.2 Gesetzlicher Rahmen der Freiwilligenarbeit 

Die folgenden Gesetzgebungen beziehen sich auf den Zusammenhang zwischen Freiwilligenarbeit im 

Ausländer- und Asylbereich. 

 

Art. 11 Abs. 2 AiG definiert den Erwerb als jede üblicherweise gegen Entgelt ausgeübte unselbststän-

dige oder selbständige Tätigkeit, selbst wenn sie unentgeltlich erfolgt. 

 

Genauer führt das VZAE in Art. 1a Abs. 2 aus, dass explizit auch die Tätigkeit der Volontärin oder des 

Volontärs als unselbstständige Erwerbstätigkeit gilt. 

 

Wie in der Einleitung bereits erwähnt, erlischt laut Art. 43 Abs. 2 AsylG die Bewilligung zur Erwerbstä-

tigkeit, nachdem die festgesetzte Ausreisefrist mit dem rechtskräftigen negativen Ausgang des Asyl-

verfahrens abgelaufen ist. Die Bewilligung erlischt, selbst wenn der Vollzug der Wegweisung ausge-

setzt wurde und ein ausserordentliches Rechtsmittel Verfahren eingeleitet wurde. 

 

Folglich haben abgewiesene Asylsuchende keine Erlaubnis auf eine Erwerbstätigkeit und damit ver-

bunden auch keine Bewilligung auf die in VZAE definierte Volontärarbeit (die gesetzlich nicht weiter 

ausgeführt wird). Laut Weissinger schauen die Behörden weg, was die Freiwilligenarbeit von abgewie-

senen Asylsuchenden betrifft. Sie ist der Meinung, dass es einer offiziellen Regelung bedarf (Fachge-

spräch vom 3. November 2022).  
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Dass es bei der Gesetzgebung oder Auslegung der Gesetzgebung der Freiwilligenarbeit zu kantonalen 

Unterschieden kommt, zeigt ein Beispiel aus dem Kanton Schwyz. Dort dürfen abgewiesene Asylsu-

chende, die seit mindestens einem Jahr Nothilfe beziehen, seit März 2021 offiziell gemeinnützige Ar-

beit leisten. Von März bis November dürfen Arbeiten wie Waldräumungen, Landschaftspflege und Ne-

ophyten-Bekämpfung durchgeführt werden. Die Betroffenen erhalten durch dieses Projekt die Mög-

lichkeit einer regelmässigen Beschäftigung nachzugehen und können so der Untätigkeit entgegenwir-

ken, was sich positiv auf ihre psychische Verfassung ausübt. Dieses Projekt läuft im Rahmen der Rück-

kehrhilfe und wird von der Rückkehrberatung Caritas durchgeführt. Die Personen, die am Projekt teil-

nehmen, können sich durch die gemeinnützige Arbeit ein Startkapital erarbeiten, welches ihnen erst 

bei ihrer Rückkehr ausbezahlt wird (Caritas, 2022). 

 

Martelli (2020) führt aus, dass bei abgewiesenen Asylsuchenden die Rückkehr ins Heimatland im Vor-

dergrund stehe. Aus diesem Grund sei auch das erwähnte Projekt im Kanton Schwyz eine Möglichkeit 

der Beschäftigung, da sie im Zusammenhang mit der Rückkehr steht (01:37:20- 01:39:26). 

 

5.3 Relevanz für die Zielgruppe 

Beschäftigung in Form von Freiwilligenarbeit bietet den abgewiesenen Asylsuchenden die Möglichkeit, 

eine Struktur in ihren Tagesablauf zu bringen. Durch das Verbot der Erwerbsarbeit kommen Beschäf-

tigungsangeboten und Freiwilligenarbeit besondere Bedeutung zu. Einer Beschäftigung nachgehen zu 

können dient als Schutzfaktor für die psychische und physische Gesundheit und kann sich durch die 

erlebte Selbstwirksamkeit und Verantwortungsgefühl positiv auf die vielen Stressfaktoren in der Not-

hilfe auswirken (Häberlein, 2020, S. 19). 

 

Abgewiesene Asylsuchende leben in einem System, in dem sie nicht erfahren sind und werden mit 

Begrifflichkeiten wie Freiwilligenarbeit konfrontiert, die oft nicht eingeordnet werden können. Folglich 

ist eine Aufklärung der Betroffenen bezüglich des Unterschiedes zwischen Erwerbstätigkeit und Frei-

willigenarbeit essenziell. Weissinger führt aus wie sie ihren Klient:innen erklärt, dass es sich nicht um 

Freiwilligenarbeit handelt, wenn andere Leute am Einsatzort dieselbe Arbeit leisten und dafür bezahlt 

werden (Fachgespräch vom 3. November 2022). Nur so können die Betroffenen auch vor einer mögli-

chen Ausbeutung auf dem Arbeitsmarkt geschützt werden.5  

 

                                                           
5 Auf die potenzielle Gefahr der Ausbeutung der Zielgruppe in Bezug auf Freiwilligenarbeit und illegaler Erwerbs-

arbeit kann auf Grund der Ausrichtung dieser Arbeit nicht genauer eingegangen werden. 
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5.4 Zwischenfazit 

Die Weisung des Migrationsamtes über die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 14 Abs. 2 

AsylG widerspricht unter Ziffer 2.5.1 bei genauer Auslegung des Gesetzes, dem VZAE Art. 1a8 Abs. 2 

welcher besagt, dass auch Volontärarbeit zur unselbständigen Erwerbsarbeit gehört. Sowie Art. 11 

Abs. 2 des AiG, welcher ausführt, dass jede üblicherweise gegen Entgelt ausgeübte selbstständige und 

unselbständige Tätigkeit als Erwerbstätigkeit gilt, selbst wenn sie unentgeltlich erfolgt. Somit fordert 

das Migrationsamt Zürich indirekt Freiwilligenarbeit von abgewiesenen Asylsuchenden für das Härte-

fallgesuch, ohne dass die ausgeübte Freiwilligenarbeit gesetzlich geregelt wäre. 

 

Ein Beweis dafür, dass das freiwillige Engagement vom Migrationsamt Zürich toleriert wird, kann hier 

mit Literatur nicht aufgeführt werden. In einem der Autorin bekannten Fall, führte das Migrationsamt 

Zürich in einer Eingrenzungsverfügung (vgl. Kapitel 2.2) explizit aus, dass die betroffene Person ihren 

Rayon verlassen darf, solange sie eine schriftliche Bestätigung für einen Freiwilligeneinsatz auf sich 

trägt. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Behörden Freiwilligenarbeit von Abgewiesenen in karita-

tiven Organisationen tolerieren, eine gesetzliche Regelung, die auch staatliche Projekte erschliessen 

würde, fehlt jedoch.  

Wie sich der gesetzliche Widerspruch genau auf die Personen auswirkt, kann nicht abschliessend be-

antwortet werden. Was jedoch ersichtlich wird ist der Widerspruch, dass das Migrationsamt für den 

Härtefall von abgewiesenen Asylsuchenden fordert, dass sie sich freiwillig engagieren ohne die recht-

liche Grundlage dafür zu klären.  

 

6 Bewertung der Härtefallpraxis aus Sicht der Sozialen Arbeit 

Das Härtefallverfahren und die Thematik der Freiwilligenarbeit als Beweis für die Integration und den 

Arbeitswillen wurden in den vorherigen Kapiteln theoretisch und gesetzlich dargelegt. In diesem Kapi-

tel wird nun der Bezug zur Sozialen Arbeit und ihrem Ethos hergestellt. Folgend werden zunächst die 

Professionsethik, der Berufskodex der Sozialen Arbeit und die daraus hergeleitete Verantwortung der 

Sozialen Arbeit eingeführt (Kapitel 6.1). Im Kapitel 6.2. wird anschliessend das Härtefallverfahren an-

hand der Professionsethik, den Menschenrechten und den Grundrechten der Schweiz bewertet. 
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Dabei wird in diesem Kapitel die Bezeichnung der Adressatinnen und Adressaten der Sozialen Arbeit 

für die Zielgruppe verwendet, da die Professionsethik allgemeingültig ist und somit für alle Zielgruppen 

der Sozialen Arbeit gilt. 

 

6.1  Moral , Ethik und Recht 

In jeder Handlung von Professionellen der Sozialen Arbeit spielen Werte und Normen eine Rolle. Die 

professionelle Tätigkeit zeichnet sich durch das Fällen von moralischen Urteilen und der Rechtfertigung 

von professionsethischen Handeln aus (Schmocker, 2011, S.5).  Dies setzt das Bewusstsein von Sozial-

arbeiter:innen für die ethisch-moralischen Grundlagen der Sozialen Arbeit als Profession voraus. 

 

Moral und Ethik 

Die theoretische Reflexion der Moral wird als Ethik bezeichnet. Sie klärt, was die Moral in einer Ge-

meinschaft ausmacht und auf welcher Grundlage bestimmte moralische Ansprüche erhoben und ver-

teidigt werden. Die Ethik als Philosophie der Moral versucht jedoch nicht nur, die Moral zu beschrei-

ben. Ethik strebt danach, moralisch aufrechtes Verhalten zu fördern und somit gute oder bessere Taten 

zu vollbringen (Schmid, ohne Datum, S.4). 

 

Gemäss Schmocker (2011) ist mit Ethos der Kern der moralischen Einstellung und der moralischen 

Grundsätze, sowie der ethisch-moralischen Normen und Werte gemeint, mit denen die Grundlage des 

Wollens und Könnens deiner Profession gebildet werden (S. 11). 

 

Moral und Recht 

Moral und Recht sind häufig miteinander verwoben, wobei das Recht einen größeren Einfluss hat. Das 

Verhältnis zwischen Individuum und Staat, die Wahrung der individuellen Rechte, der Menschen- und 

Sozialrechte sind nur einige Beispiele für ethisch wichtige Fragen, die heute zumeist durch die Gesetz-

gebung gelöst werden, wenn auch häufig nicht endgültig. Ein wichtiger Aspekt der westlichen Recht-

staaten wie sie sich in den letzten 200 Jahren entwickelt haben ist deren Ziel, dass gewisse Grundrechte 

für alle gelten sollen. Wobei wer als “alle” gilt, jeweils unterschiedlichen Ansichten unterliegt. In den 

heutigen Rechtsstaaten werden ethische und moralische Anliegen oft auf Gesetzesebene abgehandelt. 

Ein bestehendes Gesetz oder eine rechtliche Praxis kann beispielsweise aus dem Blickwinkel der Ethik 

kritisiert und folglich durch die Neuschaffung oder Abschaffung von Gesetzen geändert werden. Wei-

ter können gesellschaftliche Praxen die aus ethischer Sicht zu kritisieren sind, durch ein Gesetz in die 

gewünschte Richtung geleitet werden. Der Ermessensspielraum über den Professionelle der Sozialen 
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Arbeit verfügen ist in der Regel durch allgemeine gesetzliche Vorgaben, institutionsspezifische Vorga-

ben und berufsethische Normen eingeschränkt. In Situationen in denen Moral und Recht kollidieren, 

haben Professionelle der Sozialen Arbeit Verpflichtungen gegenüber dem Gesetz, dem Arbeitgeben-

den und der Profession. Sozialarbeiter:innen werden häufig mit Normenkonflikten konfrontiert, dies 

hängt unter anderem mit dem dreifachen Auftrag der Sozialen Arbeit zusammen (Schmid, ohne Da-

tum, S. 24- 25). 

 

6.1.1 Trippel- Mandat (Nach Staub Bernasconi) 

Nach Staub Bernsaconi (2019) verfügt die Soziale Arbeit als Disziplin und Profession über drei Mandate, 

die sich in einem Interaktionsdreieck mit drei Akteur:innen gegenüberstehen: 1. Der Staat oder eine 

private Träger:in und das darin tätige Personal, 2. Die Adressat:innen der Sozialen Arbeit als Individuen 

oder Gruppen und 3. die Professionellen der Sozialen Arbeit. Das erste Mandat wird der Sozialen Arbeit 

durch die Gesellschaft und Trägerschaften in Form von Hilfe und Kontrolle erteilt. Das zweite Mandat 

erhält sie durch die Adressat:innen und das dritte Mandat besteht seitens der Profession und basiert 

auf der Wissenschaft und Professionsethik. Das dritte Mandat wird ihr durch die Ausbildung sowie den 

nationalen und internationalen Berufsverbänden verliehen. Zu den internationalen Berufsverbänden 

gehören die International Association of Schools of Social Work [IASSW]6, International Federation of 

Social Work [IFSW]7 und die European Federation of Social Workers/IFSW-Europe (S.86–87). 

 

Durch strukturelle und institutionelle Machtverhältnisse kommt es immer wieder zu Widersprüchen 

zwischen den drei Mandaten, denen sich die Soziale Arbeit verpflichtet. Kommt es zu Konflikten zwi-

schen dem ersten und zweiten Mandat der Sozialen Arbeit, also zwischen den staatlichen Instanzen 

und den Adressat:innen, hat sie gemäss Schmocker (2011) das zweite Mandat zu priorisieren: “...denn 

die Organisationen und Solidarsysteme haben für die Menschen da zu sein und nicht umgekehrt.” (S. 

48). Um diese Priorisierung zu legitimieren, bezieht sich die Soziale Arbeit in ihrem dritten Mandat auf 

die berufsethische Basis, in Form des Berufskodex der Sozialen Arbeit. Mit dem Berufskodex hat die 

Soziale Arbeit einerseits ein Handlungsinstrument zur Verfügung, andererseits wird sie durch ihn dazu 

                                                           
6 The International Association of Schools of Social Work (IASSW) unites educational institutions, organizations 

that support social work education, and social work instructors worldwide. IASSW upholds the UN Declarations 

and Conventions on Human Rights in carrying out its purpose because it understands that respecting an individ-

ual's unalienable rights is the cornerstone of freedom, justice, and peace (IASSW, 2005). 
7 The International Federation of Social Workers [IFSW] is the global body for the profession. Through the pro-

motion of social work best practices and participation in international collaboration, the Federation and its na-

tional members work toward social justice, human rights, and inclusive, sustainable social development (IFSW, 

2022). 
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verpflichtet sich mit begründeter Fachpolitik in öffentliche Diskurse und Politiken einzumischen und 

diese aktiv mitzugestalten (ebd.).  

 

Nach Staub Bernasconi (2019) braucht es einen Ethikkodex für die Soziale Arbeit damit sie sich kritisch 

von wirtschaftlichen- parteipolitischen- religiösen Interessen oder menschenverachtenden Ideologien, 

von denen sie in den Dienst genommen werden kann, zu distanzieren weiss (S.88). 

 

6.1.2 Berufskodex der Sozialen Arbeit 

Avenir Social hat 2010 den Berufskodex für die Soziale Arbeit veröffentlicht. Er basiert auf internatio-

nalen ethischen Prinzipien der Sozialen Arbeit des IFSW und IASSW, auf internationalen Übereinkom-

men der United Nations [UNO] wie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte [AEMR], als auch 

auf der Europäischen Menschenrechtskonvention und stimmt mit der Schweizerischen Bundesverfas-

sung vom 18.4.1999 (1848) überein (Avenir Social, 2010, S.6). 

 

Der Berufskodex der Sozialen Arbeit dient als ein Instrument für die ethische Begründung der Arbeit 

mit Klientinnen, die besonders verletzlich oder benachteiligt sind. Er bestimmt dabei über die ethi-

schen Richtlinien für das moralische berufliche Handeln und dient als Orientierungshilfe bei der Ent-

wicklung von professionsethisch begründeten Berufshaltungen. Dabei hilft er den Professionellen der 

Sozialen Arbeit Stellung zu beziehen in ethischen Diskursen (Avenir Social, 2010, S.5). 

 

Dabei bietet der Berufskodex gemäss Schmocker (2011) keine allgemeingültigen Antworten, sondern 

dient dem selbstständigen Reflektieren von moralischen Handlungsentscheidungen (S. 7). Der Berufs-

kodex formuliert jedoch klare Ziele und Verpflichtung der Sozialen Arbeit. So soll sie über ihre Netz-

werke sozialpolitische Interventionen initiieren und unterstützen. Weiter beteiligt sie sich an der sozi-

alräumlichen Gestaltung von Lebensräumen und der Lösung von strukturellen Fragen, die im Zusam-

menhang mit der Integration von Menschen in soziale Systeme auftreten. Professionelle der Sozialen 

Arbeit sind verpflichtet, die bedingungslosen Menschen- und Sozialrechte einzufordern und so für die 

Herstellung einer politischen Ordnung, die alle Menschen gleichbehandelt, einzustehen. Sie gründen 

ihr Handeln auf den Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit und messen dieser besonders hohe Bedeu-

tung zu (Avenir Social, 2010, S. 7-10). 
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6.1.3 Professionsethik 

Das Ethos des sozialen Engagements wird nach Schmid Noerr (2018) im Zuge der Professionalisierung 

der Sozialarbeit durch ein Ethos der sozialen Verantwortung ersetzt. Neben der sozialethischen Be-

gründung und Definierung der Ziele der Sozialen Arbeit geht es darum, die Adressat:innen durch die 

Übernahme von Verantwortung, vor Machtwillkür und ausufernden Bürokratien zu schützen. Die Pro-

fessionsethik ist dementsprechend vor allem eine Verantwortungsethik (S.93). 

 

Auch Schmocker (2011) hält fest, dass Praktiker:innen der Sozialen Arbeit unbedingt Verantwortung 

für ihr Handeln tragen. Die Rede ist von einer Handlungsverantwortung gegenüber den Adressat:innen 

der Sozialen Arbeit, der Gesellschaft, den wissenschaftlichen Disziplinen, Profession und deren Fach-

kolleg:innen, den Institutionen sowie gegenüber der eigenen Person (S. 15).  

 

Für die Verantwortung gegenüber der eigenen Profession ist es entscheidend, die eigenen Überzeu-

gungen gegebenenfalls kritisch zu hinterfragen. Dies gilt insbesondere für das Berufsfeld der Sozialen 

Arbeit, in der Machtausübung und Hilfeleistung häufig in kaum durchschaubarer Weise nebeneinan-

derstehen. Es reicht oft nicht aus, nur dem moralischen "gesunden Menschenverstand" zu folgen 

(Schmid Noerr, 2018, S. 29).  

 

Laut der International Association of Schools of Social Work/International Federation of Social Workers 

strebt die Sozialarbeit danach, Menschen zu befähigen und zu befreien, einen sozialen Wandel herbei-

zuführen, soziales Wachstum zu fördern und den sozialen Zusammenhalt zu unterstützen. Die Grund-

lage ihrer Arbeit ist die Achtung der Menschenrechte und der sozialen Gerechtigkeit, sowie der ge-

meinsamen Verantwortung und der Vielfalt. Gemäß ihrem beruflichen Selbstverständnis und ihrem 

berufsethischen Kodex glaubt sie an die Fähigkeit des Einzelnen, sein Leben selbst in die Hand zu neh-

men. Die Unterstützung der Menschen im Hinblick auf ihre Selbstbestimmung, ihr Engagement und 

ihre gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft wird als Aufgabe der Professionellen der Sozialen 

Arbeit gesehen (Müller et al., 2016, S.3). 

 

Die Soziale Arbeit ist gefordert, Personen unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus vollständige Aner-

kennung zu leisten. Sie setzt sich zum Ziel, die gesellschaftliche Teilhabe und den Zugang zu sozialer 

Unterstützung zu fördern. Sie anerkennt die Lebenserfahrung, Voraussetzungen und vorhandenen 

Kompetenzen der Adressat:innen und unterstützt sie bei der Aufnahme von Beschäftigung und Wei-

terbildung. Die Soziale Arbeit bietet Unterstützung in der Nutzung von diversen Angeboten und fördert 

das eigene Engagement und die Vernetzung der Adressat:innen. Sie ist bestrebt Machtverhältnisse wie 
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Rassismus und Diskriminierung kritisch zu reflektieren und diese zu verändern. Um diese Ziele zu er-

reichen, müssen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter neben der Hilfe im direkten Kontakt mit den 

Adressat:innen auch konzeptionell und strukturell handeln können. Sie müssen in der Lage sein, struk-

turelle Maßnahmen zu ergreifen und sich an der Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit zu beteiligen, um auf 

die gesetzlich verankerten Teilhabeeinschränkungen der Adressat:innen aufmerksam zu machen (Mül-

ler et al., 2016, S. 5-6). 

 

6.2 Professionsethische Analyse des Härtefallverfahrens 

Folgend wird das Härtefallverfahren mit Hilfe des oben eingeführten Berufskodex der Sozialen Arbeit 

analysiert und die damit verbundene Verantwortung für Professionelle der Sozialen Arbeit in Bezug 

auf die Problematik des Verfahrens dokumentiert.  

 

Der Berufskodex besagt, dass professionelle der Sozialen Arbeit aufgefordert sind für soziale Gerech-

tigkeit einzustehen. Dabei sind sie verpflichtet ungerechte Praktiken aufzudecken und öffentlich auf 

Massnahmen die in Bezug auf die Adressat:innen und ihr Umfeld ungerecht oder schädlich sind hinzu-

weisen (Avenir Social, 2010, S.11). 

 

In Bezug auf die Thematik des Härtefallverfahrens wurden in den vorherigen Kapitel folgende Miss-

stände aufgeführt, die aus Sicht der Professionsethik als ungerecht zu bewerten sind, da sie auf einer 

Ungleichbehandlung der Adressat:innen basieren: 

 

Kann-Vorschrift und Ermessensspielraum (vgl. Kapitel 4.1) 

Gemäss Dubacher (2010) lässt sich besonders der grosse Ermessensspielraum der Kantone, der durch 

die gesetzlichen Kann-Bestimmungen entsteht, als Problem der Härtefallpraxis bezeichnen. Neben den 

Kann-Bestimmungen führen auch die allgemein gehaltenen Anforderungskriterien zu diesem kantona-

len Ermessen, das offensichtlich stark von der politischen Auslegung der Kantone abhängig zu sein 

scheint (Dubacher, 2010, S. 39). Auch Von Blarer (2020) beschreibt die Kann-Vorschrift der Gesetzge-

bung als ein Ärgernis. Diese Vorschrift hat nichts mit Recht zu tun, sondern öffnet der Willkür Tür und 

Tor auf der kantonalen Ebene. Das sei nicht mehr Recht, sondern Politik und das beschreibt er als ein 

Problem (01:48:25- 01:48:51).  

 

Hochschwellige Kriterien 

Die im Kapitel 4.1. aufgeführten hohen Anforderungen der Kriterien, macht das Härtefallgesuch zu 

einer Herausforderung für abgewiesene Asylsuchende. Die von Weissinger aufgeführte Forderung 
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nach einer Erwerbstätigkeit im ersten Arbeitsmarkt während des Asylverfahrens ist äusserst proble-

matisch, zumal laut Weissinger die Integration in den ersten Arbeitsmarkt während der Zeit des N-

Ausweises nicht gefördert wird. Weissinger hält fest, dass Asylsuchende mit dem N-Ausweis praktisch 

keine Chancen hätten eine Anstellung zu finden (Fachgespräch vom 3. November 2022). Der Autorin 

liegen abweisende Härtefallberichte des Migrationsamtes Zürich vor, die diese Aussage von Weissin-

ger bestätigen. Dabei gelten Integrationsprogramme, an denen die Betroffenen während der Dauer 

des Asylverfahrens teilnahmen, nicht als Arbeit. Es wird explizit eine Tätigkeit im ersten Arbeitsmarkt 

erwähnt. Die Forderung des Migrationsamtes Zürich, dass abgewiesene Asylsuchende, um als Härte-

fälle anerkannt zu werden, während dem Asylverfahren einer Erwerbstätigkeit im ersten Arbeitsmarkt 

nachgegangen sein sollten ohne dabei die Integration in den ersten Arbeitsmarkt aktiv zu unterstützen 

und zu fördern, ist als widersprüchlich zu beurteilen.  

 

Allgemeine Zurückhaltung der Gesetzgebenden 

Marti (2020) beurteilt die in Kapitel 4.1 beschriebene Zurückhaltung durch den Gesetzgeber bei den 

Härtefallbewilligungen als grosses Missverständnis. Die Härtefallregelung besteht aus der Überlegung, 

dass individuelle Einzelfälle geprüft werden müssen und deshalb sei es nicht angezeigt, alle Menschen 

über “einen Kamm zu scheren” mit einer grundlegenden Zurückhaltung über alle Härtefälle. Wenn 

man nach 15 Jahren Nothilferegime erkenne, dass es für die meisten Menschen nicht funktioniert, weil 

sie nicht zurückkehren können oder nicht ausgeschafft werden können, dann ist es notwendig, dass 

die Anzahl der erteilten Härtefallbewilligung dementsprechend ansteigt (50:34- 52:14). 

 

Widerspruch der Freiwilligenarbeit 

Dass die Kantone und Kommunen keine Freiwilligenarbeit fördern, da diese offensichtlich als eine 

Form von Integration gilt, ist in Anbetracht der gesetzlichen Lage und des fehlenden Aufenthaltsstatus 

der Betroffenen verständlich. Als ungerecht lässt sich jedoch beurteilen, dass die Freiwilligenarbeit 

dennoch als ein Kriterium für den Härtefall gilt. 

 

6.2.1 Härtefallverfahren aus menschenrechtlicher Perspektive  

Wie in Kapitel 6.1.3 aufgeführt, basiert der Berufskodex der Sozialen Arbeit auf der allgemeinen Erklä-

rung der Menschenrechte [AEMR]. Ein Bewusstsein für diese international verankerten Rechte der 

Menschen ist für Professionelle der Sozialen Arbeit folglich eine Voraussetzung für das ethische Han-

deln in der Praxis. Aus der Sicht der Menschenrechte gibt es im Schweizer Nothilferegime viel anzu-

prangern. Dies wird seit Jahren von namhaften NGO’s wie humanright.ch und amnesty international 
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so gemacht. Hier wird nun explizit auf Art. 23 der AEMR eingegangen. Dieser besagt, dass jeder Mensch 

das Recht auf Arbeit, gleicher Lohn und Koalitionsfreiheit hat. 

 

Abgewiesenen Asylsuchenden das Recht auf Arbeit und sogar das Recht auf Freiwilligenarbeit zu ver-

weigern, widerspricht somit der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. 

 

Von Blarer (2020) stellt diesbezüglich in Frage wie weit die Personen vom Arbeitsmarkt ferngehalten 

werden können, um dabei die ausländerrechtlichen Gesetze des Staates durchzusetzen und ab wann 

die Menschenrechte der Betroffenen einsetzen, laut denen sie Zugang zur Arbeit haben sollen (32:03- 

32:20). Diese Aussage führt den in Kapitel 6.1 erwähnten Konflikt zwischen Ethik und Recht aus. Die 

ausländerrechtlichen Gesetzgebungen widersprechen den Menschenrechten. 

 

Versuche diesen Zustand zu ändern, gab es beispielsweise bereits im Jahre 2008 im Kanton Waadt. 

Dort wurde dem Grossen Rat ein Postulat der Grünen Partei überwiesen, wonach abgewiesene Asyl-

suchende eine Arbeitserlaubnis zu erteilen ist, nach einem Aufenthalt in der Schweiz von mehr als fünf 

Jahren oder wenn ihre Wegweisung nicht vollzogen werden kann. Zum Ziel hatte dieser Vorstoss unter 

anderem, die Kosten der Nothilfe zu senken. Die Regierung lehnte den Vorstoss jedoch ab (NZZ, zit. 

nach sda, S.16). 

 

6.2.2 Härtefallverfahren aus der Perspektive der Grundrechte der Schweiz 

“gewiss, dass frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht, und dass die Stärke des Volkes sich misst am 

Wohl der Schwachen” hält die Präambel der Bundesverfassung fest. Wie in Kapitel 6.1 erwähnt, stimmt 

der Berufskodex der Sozialen Arbeit mit der BV überein. Dementsprechend orientieren sich Professio-

nelle der Sozialen Arbeit auch an den in der Schweiz geltenden Grundrechten. 

Gross (2005) hält fest, dass Grundrechte nicht nur Freiheit vom Staat bedeuten, sondern Teilhabe, 

soziale Gleichberechtigung und Achtung der Menschenwürde (S.26).  

 

Gemäss Art. 29a BV hat jede Person bei Rechtsstreitigkeiten Anspruch auf Beurteilung durch eine rich-

terliche Behörde. Bund und Kantone können durch das Gesetz die richterliche Beurteilung in Ausnah-

mefällen ausschliessen. 

 

Wie im Kapitel 4.1.1 aufgeführt, haben abgewiesene Asylsuchende, die beim kantonalen Migrations-

amt ein Härtefallgesuch einreichen, keine Parteistellung. Demnach können sie den Entscheid des Kan-

tons nicht anfechten. Dies verstösst gegen den erwähnten Art. 29a BV. 
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Die mit der Parteistellung verbundene kantonale Willkür steht zudem in Konflikt mit der Rechtsgleich-

heitsgarantie nach Art. 8 BV. Nach der alle Menschen vor Gericht gleich sind (vgl. Kapitel 4.1) 

 

Dieser Missstand und die damit verbundene kantonale Willkür wurden 2010 mit einer Motion an den 

Bundesrat aufgegriffen. Die Motion 10.4107 forderte die Streichung des Abs. 4 von Art. 14 AsylG, der 

festhält, dass die Parteistellung der Gesuchstellenden erst vor Bundesgericht entsteht. Die in der Mo-

tion aufgeführte Begründung bezieht sich auf die Nichtvereinbarkeit mit Art. 29a BV. Die Motion hält 

fest, dass nur durch eine Parteistellung vor Kantonen willkürliche Entscheide verhindert werden kön-

nen und die Problematik der Härtefall-Lotterie entschärft werden könnte (Das Schweizer Parlament, 

2011). 

 

Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion und argumentierte, dass mit der Einschränkung 

der Parteistellung der Gesuchstellenden verhindert werden will: (…), dass durch die Einreichung unbe-

gründeter Gesuche und die Ausschöpfung des Rechtsmittelweges auf kantonaler Ebene der Vollzug 

von Wegweisungen ungebührlich in die Länge gezogen werden kann” (Das Schweizer Parlament, 

2011). Weiter begründet der Bundesrat, dass mit einer zusätzlichen Schaffung einer Beschwerdemög-

lichkeit auf kantonaler Ebene die Unterschiede der Kantonalen Härtefallpraxis nicht beseitigt werden 

könne, weil die letztinstanzlichen kantonalen Entscheide nicht ans Bundesgericht weitergezogen wer-

den können (ebd.). Bei einem Rekurs würde also nochmals dieselbe Instanz entscheiden. 

 

Hier soll zudem noch bemerkt werden, dass auch der Langzeit Nothilfebezug laut 

Ubersax et al. (2021) aus sozialhilferechtlicher Sicht nicht vereinbar ist mit der verfassungsrechtlich 

gebotenen Angemessenheit der Unterstützungsleistung nach Art. 5 Abs. 2, Art. 8 und 12 BV. Diese 

wäre nur gewährleistet, wenn das Leistungsniveau mit zunehmender Aufenthaltsdauer steigen würde 

(S. 320). 

 

6.3 Zwischenfazit 

Durch die komplexe Problematik des Härtefallverfahrens steht die Soziale Arbeit vor einem Konflikt. 

Die zu unterstützenden Adressat:innen befinden sich in einem System, in dem sie von wichtigen 

Grund- und Menschenrechten ausgeschlossen werden. Die Schranken befinden sich auf Seiten der Ge-

setzgebung und dem Staat, womit der Handlungsspielraum der Sozialen Arbeit eingeschränkt wird. 

Professionelle der Sozialen Arbeit sind in Hinblick auf abgewiesene Asylsuchende umso mehr gefordert 

ihre Verantwortung, die sich aus dem Berufskodex und ihrem dritten Mandat ergibt (vgl. Kapitel 6.1.1), 
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zu übernehmen und auf politischer Ebene Veränderungen voranzutreiben, um die Situation der Adres-

sat:innen verändern zu können.  

 

Zusammenfassend aus Kapitel 6.2 sollen hier nochmals die in dieser Arbeit dokumentierten Miss-

stände im Härtefallverfahren verdeutlicht werden: 

 

- die fehlende Parteistellung auf kantonaler Ebene 

- die kantonale Willkür 

- der Widerspruch der Freiwilligenarbeit die vom Migrationsamt Zürich gefordert wird, für die 

jedoch die gesetzlichen Grundlagen fehlen 

- die unklaren Kriterien für den Härtefall 

- allgemeine Zurückhaltung der Gesetzgebenden und Behörden 

 

Räss (2020) beschreibt die Situation der Härtefallregelung als ein Dilemma. Zum einen müsse das Mig-

rationsamt für eine gute Integration von ausländischen Personen sorgen und zum anderen, den Auf-

enthalt für abgewiesene Asylsuchende so unattraktiv wie möglich machen, wobei dann trotzdem für 

die Härtefallregelung wieder erwartet wird, dass die Menschen gut integriert sind (2020, 34:37- 35:17). 

 

Dennoch ist das Härtefallgesuch gemäss Weissinger eine Perspektive für die Betroffenen. Zugleich 

macht die Undurchsichtigkeit des Verfahrens, den Härtefall zu einem ungerechten Prozess (Fachaus-

tausch von 3. November 2022). 

 

Der Staat und die Behörden sehen sich im Falle der abgewiesenen Asylsuchenden vor allem als Geset-

zesausführende Instanzen und schieben die Verantwortungen von sich ab. Der illegale Aufenthalt soll 

auf keinen Fall gefördert werden und deshalb auch keine Regulierungen eingeführt werden, die den 

Betroffenen zugutekommen würden. Es scheint, als würden alle Bestrebungen auf politischer Ebene, 

die Situation der abgewiesenen Asylsuchenden zu verbessern, mit dem Argument der rechtskräftigen 

Wegweisungsentscheide zunichtegemacht werden. Ihnen werden Rechte abgesprochen aufgrund des 

illegalisierten Aufenthaltes. 

 

Durch die aufgeführten Verletzungen der Grund- und Menschenrechte von abgewiesenen Asylsuchen-

den, ist die Soziale Arbeit aufgefordert, besonders in ihrem dritten Mandat aktiv zu werden und auf 

politischer Ebene Verantwortung zu übernehmen. 
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7 Handlungsempfehlungen für die Soziale Arbeit 

Basierend auf der Professionsethik und der daraus resultierenden Handlungsverantwortung der Sozi-

alen Arbeit wird in diesem Kapitel aufgeführt, welche Implikationen auf politischer Ebene umgesetzt 

werden können, um der Verantwortung in Bezug auf die aufgeführte Problematik gerecht zu werden. 

Insbesondere werden konkrete Handlungsempfehlungen formuliert, um die Situation von abgewiese-

nen Asylsuchenden in Bezug auf das Härtefallverfahren zu verbessern. 

Die besprochenen Handlungsempfehlungen werden nach der dreiniveaunalen Sichtweise der Sozialen 

Arbeit aufgeführt. Diese dreiniveaunale Sichtweise umfasst die gesellschaftlichen Systeme (Makro–

Ebene), die direkten sozialen Strukturen (Meso–Ebene) und die realen Lebenssituationen der Adres-

sat:innen der Sozialen Arbeit (Mikro–Ebene) (Schmocker, 2011, S.9). 

 

Die folgenden Handlungsempfehlungen orientieren sich einerseits an bestehenden Projekten, die ent-

sprechend referenziert werden und gehen andererseits auf eigene Überlegungen der Autorin dieser 

Arbeit zurück. 

 

7.1 Makroebene 

Die Makroebene umfasst die sozialen, politischen und ökonomischen Systeme und damit die Forde-

rung an die Soziale Arbeit, ihre politischen Rechte und Pflichten umzusetzen (Schmocker, 2011, S. 13). 

Dementsprechend werden hier Ziele aufgeführt, welche die Soziale Arbeit auf politischer Ebene ver-

folgen und einfordern kann, um das Härtefallverfahren zu einer gerechteren Praxis zu machen. Die 

Ziele auf der Makroebene steuern einen sozialen Wandel an, indem sie eine Änderung von Strukturen 

anstreben (ebd.). Dementsprechend ist davon auszugehen, dass die Umsetzung dieser Ziele viel Zeit 

und Ressourcen in Anspruch nehmen wird. 

 

Offizielle kantonale Regelungen betreffend die Freiwilligenarbeit, der Beschäftigung und der Er-

werbstätigkeit von abgewiesenen Asylsuchenden. 

Das Beispiel des Kanton Schwyz in Kapitel 5.3 zeigt, dass es auf kantonaler Ebene möglich ist, rechtliche 

Grundlagen für die Freiwilligenarbeit von abgewiesenen Asylsuchenden zu schaffen. Gleichzeitig ist 

dieser Sachverhalt ein weiterer Beleg für die unterschiedliche Auslegung der Gesetzgebung. Wie be-

reits im Kapitel 5.3 besprochen, handelt es sich im Schwyzer Projekt genau genommen um unselbst-

ständige Erwerbsarbeit, die nicht entlohnt wird bzw. erst entlohnt wird, wenn die Person die Rückkehr 

antritt. Gäbe es eine offizielle Regelung betreffend Freiwilligenarbeit von abgewiesenen Asylsuchen-

den oder würde die Beschäftigung gesetzlich erlaubt sein, könnte vermutlich auch die Stadt Zürich ihre 
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zahlreichen freiwilligen Angebote, für die sie stets nach Freiwilligen sucht, für abgewiesene Asylsu-

chende öffnen.  

 

In einigen der Autorin bekannten Einzelfällen kann das Amt für Arbeit und Wirtschaft [AWA] nach der 

Zustimmung des Migrationsamtes Zürich über das Härtefallgesuch eine Bewilligung zur Erwerbstätig-

keit erteilen. Die Gesuchstellenden können während der Zeit, in der sie den heimatlichen Pass beschaf-

fen, was je nach Herkunftsland mehr als ein Jahr dauern kann, einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Diese 

Regelung ist sehr zu begrüssen. Was dabei jedoch durch die Behörden nicht bedacht wird ist, dass 

Personen ohne Aufenthaltsbewilligung keine Bankkonten eröffnen können und deshalb für diese in 

der Praxis oft Probleme mit der Lohnauszahlung entstehen. Zudem ist der Abschluss eines offiziellen 

Arbeitsvertrages ohne Ausweis ebenfalls erschwert.  

 

Auch hier könnte eine allgemeine Regelung gefordert werden, dass die Erwerbstätigkeit während des 

Härtefallverfahrens oder nach Zustimmung des Migrationsamtes automatisch für alle Gesuchstellen-

den erlaubt wird. 

 

Vereinheitlichung der Härtefallpraxis 

Das Ziel dieser Forderung wäre, die kantonalen Ungleichheiten und die damit in Frage gestellte Rechts-

staatlichkeit zu beheben. Die Schweizerische Flüchtlingshilfe fordert bereits seit 2009 eine einheitliche 

Praxis, nach dem Vorbild von liberalen Kantonen um der «Härtefall-Lotterie» entgegen zu wirken. 

Schon damals wurden die kantonalen Unterschiede mit der fehlenden Parteistellung auf kantonaler 

Ebene argumentiert (swissinfo.ch, 2009). Bisher ist keine Änderung in Bezug auf diese Thematik ein-

getreten.   

 

Hier sei angedacht, dass eine Vereinheitlichung jedoch nur ihre gewünschte Wirkung erzielen kann, 

wenn sie zu Gunsten der Betroffenen geregelt werden würde. Wenn also wie von der Schweizerischen 

Flüchtlingshilfe gefordert, restriktivere Kantone ihre Praxis den liberalen Kantonen anpassen würden. 

 

Kriterien für den Härtefall der Lebensrealität und den Möglichkeiten der Gesuchstellenden  
anpassen 

Diese Forderung ergibt sich aus den in Kapitel 4.1 und 6.2 aufgeführten Problematik, der ungenauen 

und kantonal unterschiedlich ausgeführten Kriterien für den Härtefall. Wie besprochen, sind die Krite-

rien zum Teil so hochschwellig, dass es für die Gesuchstellenden fast unmöglich ist diese zu erfüllen. 

Forderungen, die unter den Lebensumständen in der Nothilfe oder als Asylsuchende im Asylverfahren 
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nur schwer zu erfüllen sind, wie das aufgeführte Beispiel der Erwerbstätigkeit im 1. Arbeitsmarkt wäh-

rend dem Asylverfahren, müssen den reellen Möglichkeiten der Gesuchstellenden angepasst werden. 

 

Ermessensspielraum zu Gunsten der betroffenen Personen 

Aus der offensichtlich restriktive Handhabung der Erteilung eines Aufenthaltsstatus nach Art. 14 Abs. 

2 AsylG, lässt sich schliessen, dass der Ermessensspielraum der Behörden aktuell meist nicht zu Guns-

ten der Betroffenen genutzt wird.  

Laut Caroni et al. (2018) liesse sich diese restriktive Handhabung, die im Ermessen der Behörden liegt, 

flexibilisieren indem die Härtefallpraxis gestützt auf Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonven-

tion [EMRK] grosszügiger gehandhabt werden könnte. Der Art. 8 EMRK Recht auf Achtung des Privat- 

und Familienlebens besagt, dass: 

(1) Jede Person das Recht auf Achtung ihres Privat‑ und Familienlebens, ihrer Wohnung und ihrer 
Korrespondenz hat. 

(2) Eine Behörde in die Ausübung dieses Rechts nur eingreifen darf, soweit der Eingriff gesetzlich 

vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig für die nationale oder öffentli-

che Sicherheit ist, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, 

zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der 

Rechte und Freiheiten anderer. 

 

Regularisierungsaktionen 

Mit der vom Bundesrat im März 2000 beschlossenen “Humanitären Aktion 2000”, wurden 13’000 Per-

sonen aus dem Asyl- und Ausländerbereich eine vorläufige Aufnahme erteilt. Diese humanitäre Aktion 

richtete sich an Geflüchtete aus Sri Lanka und dem Bosnien-Herzegowina-Krieg. Es wurde damit argu-

mentiert, dass Personen die sich schon lange in der Schweiz aufhielten, endlich Gewissheit über Ihren 

weiteren Verbleib in der Schweiz haben sollen. Unter den 13’000 Personen, wurden auch 6500 rechts-

kräftig abgewiesene Asylsuchenden, bei denen der Vollzug der Wegweisung nicht erfolgte, eine vor-

läufige Aufnahme bewilligt (EJPD, 2000). 

 

Häberlein (2020) führt aus, dass es in der Schweiz bereits mehrere dieser humanitären Regularisie-

rungsaktionen im Asylbereich gab. Bei diesen Aktionen wurden die Bewilligungsverfahren für lang an-

wesende Abgewiesene oder vorläufig aufgenommene Asylsuchende vereinfacht und die Anzahl der 

Langzeit-Nothilfe Beziehenden konnte verringert werden (S.28). 
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Eine ähnliche Aktion gab es im Kanton Zürich. Der Tagesanzeiger berichtete im November 2018 dar-

über, dass das Migrationsamt Zürich seit Mai 2017 mit einer Prüfung aller abgewiesenen Asylsuchen-

den die sich seit mindestens fünf Jahren im Kanton aufhielten und nicht straffällig wurden, begann. 

Dabei wurden die Personen vom Migrationsamt aktiv angeschrieben und aufgefordert, ein Härtefall-

gesuch zu stellen. Bis zum Erscheinen des Berichts wurden von 139 Personen bereits 88 als Härtefälle 

anerkannt (Unternährer, 2018).  

 

Eine Regularisierungsaktion würde jedoch noch einen Schritt weitergehen, als die aufgeführte Auffor-

derung vom Migrationsamt Zürich ein Härtefallgesuch zu stellen. Sie würde die Personen, ohne dass 

diese ein Gesuch stellen müssten, überprüfen und diese sollten sie alle notwendigen Kriterien erfüllen, 

als Härtefälle anerkennen. 

 

7.2 Mesoebene 

Die Mesoebene soll in den direkten sozialen Strukturen der Adressat:innen der Sozialen Arbeit intera-

gieren. Die Forderung an die Soziale Arbeit ist hierbei, dass sie ihre mediativen Rechte und Pflichten 

vollzieht und somit vermittelnd tätig ist (Schmocker, 2011, S.13). 

 

Sensibilisierung auf die Thematik und Lebensumstände der abgewiesenen Asylsuchenden 

Wie durch die vorliegende Arbeit ersichtlich wird, sind abgewiesenen Asylsuchende im Härtefallver-

fahren nicht nur von den politischen Gesetzgebungen in diesem Land abhängig, sondern auch auf Un-

terstützung der Zivilgesellschaft angewiesen. Der Sozialen Arbeit kommt dabei oft die Rolle der Ver-

mittlerin zwischen Adressant:inen und Umfeld zu, um diese Unterstützung zu fördern. Die Bevölkerung 

und öffentliche sowie karitative Organisationen sollen auf die Lebenswelt und besonders auch auf die 

Thematik des Härtefallverfahrens sensibilisiert werden. Somit können zum einen Ressourcen (in Form 

von Kontakten, freiwilligen Einsätzen, Sachhilfen etc.) erschlossen werden und zum anderen auf die 

Problematik der Betroffenen hingewiesen werden, um längerfristige Veränderungen zu verfolgen. 
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Den Betroffenen eine Stimme geben8 

Es ist wichtig, dass nicht über die Köpfe der betroffenen Personen hinweg entschieden wird. Sie sollten 

aktiv Teil am Lösungsfindungsprozess sein können und ihre Stimmen müssen unbedingt angehört wer-

den, um das Härtefallverfahren zu einer gerechteren Regelung zu machen.  

 

Ziviler Ungehorsam? 

Wie in Kapitel 6.1 beschrieben, wird der Ermessensspielraum von Professionellen der Sozialen Arbeit 

durch die Gesetzgebung bestimmt und kann zu Normenkonflikten führten.  

Dies ist besonders der fall, wenn in einer rechtsstaatlichen Demokratie aufgrund von Mehrheitsent-

scheide, diskriminierende und menschenverachtende Gesetze beschlossen werden, muss die davon 

betroffene Minderheit diese nicht aufgrund der Mehrheitsregel akzeptieren. Der Rechtsstaat verfügt 

über geregelte Verfahren, die es möglich machen, solche Entscheide zu kontrollieren. Gelingt dies 

nicht, stellt sich die Frage, wann eine für die Minderheit rechtswidrige Gesetzgebung nicht mehr durch-

setzbar ist und neue Wege zu ihrer Reform gefunden werden müssen (Staub- Bernasconi, 2019, S. 

204). 

 

Ausgangspunkt des zivilen Ungehorsams ist also zunächst das durch Gesetze, Verfassungen oder vor-

geschriebene Verfahrensgrundsätze verursachte Leid von Menschen in einer Gesellschaft. Ziviler Un-

gehorsam entsteht, wenn Individuen und Gruppierungen nach vergeblichen Versuchen den Mut ha-

ben, Gesetze, Verfahren oder Verfassungen zu ändern, diese bedingungslose Befolgung von Gesetzen 

angesichts gesellschaftlicher Ungerechtigkeit öffentlich anzuprangern (Staub-Bernasconi, 2019, S. 

206). 

Von der Mehrheitsgesellschaft werden solche Vorstösse oft als Gefährdung der Demokratie eingestuft. 

Aus diesem Grund ist die Theorie des zivilen Ungehorsams im Spannungsverhältnis von Legalität und 

Legitimität zu verorten (Staub-Bernasconi, 2019, S.204). 

 

Besonders im Asylbereich gab es immer wieder Widerstand aus der Zivilbevölkerung. Lanz (2006) führt 

aus, dass der zivile Ungehorsam in den 80er Jahren die Asylbewegung geprägt hat. Aktionen von Wi-

derstandsleistenden blieben laut ihr nie erfolglos (S. 49). 

 

                                                           
8 Hier wird auf das partizipative Projekt “unsere Stimmen” von National Coalition Building Institut [NCBI] ver-

wiesen, welches zusammen mit Betroffenen, Empfehlungen für abgewiesene Asylsuchende im Kanton Zürich 

erstellt hat: https://www.ncbi.ch/wp-content/uploads/Unsere-Stimmen-Empfehlungen-Abgewiesene-Asylsu-

chende-Stand-20201103-2.pdf 
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Wie im Kapitel 3.1.2 beschrieben, wurde auch die Härtefallkommission Zürich unter anderem aufgrund 

des zivilen Ungehorsams, der Besetzung der Predigerkirche, wieder ins Leben gerufen.  

 

Angesichts der Ohnmächtigen Situation von abgewiesenen Asylsuchenden, den gescheiterten Vorstös-

sen auf politischer Ebene und der Zurückhaltung der Gesetzgebenden stellt sich die Frage, wie die 

solidarische zivile Bevölkerung sich für die Betroffenen einsetzen kann. Wäre eine Aktion des zivilen 

Ungehorsams angebracht oder würde sie sich kontraproduktiv auswirken? 

 

7.3 Mikroebene 

Auf der Mikroebene werden nun konkrete Handlungsempfehlungen für die realen Lebenssituationen 

der Betroffenen ausgeführt, welche bei Härtefallverfahren adäquate Unterstützung bieten können. Zu 

bemerken ist, dass es sich um Handlungsempfehlungen aus dem Paradigma der Sozialarbeitenden 

handelt. Für umfassende Handlungsempfehlungen auf dieser Ebene müssen deshalb die Betroffenen 

miteinbezogen werden. 

 

Betroffene und Beteiligte über den Härtefall informieren 

Aus den im Kapitel 4.1 von Weissinger erwähnten Fehlinformationen, die über das Härtefallgesuch 

kursieren, lässt sich folgern, dass geschulte Sozialarbeiter:innen eine wichtige Rolle in der Vermittlung 

von Informationen betreffend der Kriterien und Verfahren der Härtefallgesuche zukommt. Dabei sollte 

auch das Umfeld der Betroffenen miteinbezogen werden. Die Kriterien für das Härtefallgesuch können 

mit Betroffenen besprochen werden, ebenso der Ablauf des Verfahrens. Das Ziel dabei ist, dass die 

Betroffenen wissen was von ihnen erwartet wird und dementsprechend danach handeln können. Für 

rechtliche Fragen sollte an Jurist:innen, welche Erfahrung mit dem Stellen von Härtefallgesuchen ha-

ben, verwiesen werden. 

 

Begleitung und Ressourcenorientierung9 

Weissinger hält fest, dass das Stellen eins Härtefallgesuchs eine enorme Herausforderung für die Be-

troffenen darstellt. Sie werden damit konfrontiert, was sie in den letzten Jahren gemacht haben, oder 

eben nicht gemacht haben. Gleichzeitig kann ein Härtefallgesuch für die Betroffenen ein Anreiz sein, 

aktiv zu werden (Fachgespräch vom 3. November 2022). Angesichts der belastenden Situation und 

dem Druck dem die Betroffenen ausgesetzt sind, die Kriterien zu erfüllen müssen, um als Härtefall 

                                                           
9 Ein wichtiges Projekt in der Unterstützung von Menschen in der Nothilfe ist das Tandem Projekt “Kombi” von 

Solinetz Zürich : https://www.projektkombi.ch/ 
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anerkannt zu werden, können Professionelle Unterstützung in Form von Begleitung und Beratung bie-

ten. Je nach Ressourcen der Betroffenen benötigen diese mehr oder weniger unterstützende Mass-

nahmen. Der Vorteil eines Härtefallgesuches ist, dass der Fokus auf die positiven Eigenschaften der 

Gesuchstellenden liegt. Die Aufmerksamkeit sollte demnach auf den vorhandenen Ressourcen der Be-

troffenen liegen. Es gilt die Fähigkeiten der Gesuchsteller:in zu Gunsten des Härtfallgesuches zu nut-

zen. Weissinger rät beispielsweise eine Liste zu schreiben mit Personen, die den Betroffenen bekannt 

sind und somit eine Übersicht zu schaffen, welche Personen eine Referenz schreiben könnten und wel-

che Lebensbereiche damit abgedeckt werden können (Fachgespräch vom 3. November 2022). 

 

Vermittlung von Freiwilligenarbeit und Beschäftigung 

Insbesondere weil Freiwilligenarbeit eine Voraussetzung für das Härtefallgesuch ist, spielen geschulte 

Sozialarbeiter:innen eine wichtige Rolle in der Vermittlung von freiwilligen Einsätzen. Neben betroffe-

nen Personen, die bereits gut vernetzt sind und viele karitative Organisationen kennen, in welchen sie 

sich engagieren können, gibt es Personen die Unterstützung darin brauchen, für sie geeignete Einsätze 

zu finden. Wichtig dabei ist ebenso, die Aufklärung von möglichen Einsatzorten über die Vorausset-

zungen von abgewiesenen Asylsuchenden. Beispielsweise sind sie bei freiwilligen Einsätzen darauf an-

gewiesen, dass der Einsatzort die Fahrspesen übernimmt, denn mit der Nothilfe sind Zugtickets zu 

teuer. 

8 Schlussfolgerung 

Das letzte Kapitel fasst mit der Beantwortung der Fragestellung nochmals alle wichtigen Erkenntnisse 

und Resultate der vorliegenden Arbeit zusammen. Unter Kapitel 8.2 wird festgehalten, wie die Thema-

tik der Härtefälle weiter vertieft werden könnte und welche weiterführenden Fragen sich stellen. Das 

persönliche Schlusswort der Autorin ergänzt die gewonnenen Erkenntnisse. 

 

8.1 Beantwortung der Fragestellung 

Folgend werden die Ergebnisse dieser Arbeit anhand der Fragestellung in Kapitel 1.4 zusammenge-

fasst.  

 

 

 

 

 



44 
 

1. Welche Voraussetzungen müssen abgewiesene Asylsuchende erfüllen, um als Härtefall zu gelten? 

(Kapitel 3) 

Zusammengefasst aus der Gesetzgebung und der kantonalen Weisung sowie den Ausführungen von 

Lena Weissinger lassen sich folgende Voraussetzungen aufführen: 

- Die Gesuchsteller:in weist eine Aufenthaltsdauer in der Schweiz von mindestens fünf Jahren 

seit Einreichung des Asylgesuches vor. 

- Aufenthaltsort der Gesuchsteller:in war den Behörden immer bekannt 

- Es liegt eine fortgeschrittene Integration der Gesuchsteller:in vor. 

- Es bestehen keine Ausschlussgründe nach Art. 64 Abs.1 AiG. 

- Die Gesuchsteller:in legt ihre Identität anhand eines heimatlichen Reisepasses dar oder ver-

fügt über genügend Beschaffungs Bemühungen, falls dies nicht möglich ist. 

- Eine Rückkehr ins Heimatland der Gesuchsteller:in ist unter genau definierten Umständen 

unzumutbar. 

- Die Gesuchsteller:in hat einen tadellosen Leumund. Strafregistereinträge auf Grund von ille-

galem Aufenthalt werden nicht gewichtet. 

- Die Gesuchsteller:in verfügt über genügend Referenzen, um ihre Integration zu belegen. 

- Die Gesuchsteller:in verfügt über eine Arbeitszusage. 

- Die Gesuchsteller:in verfügt über ein Sprachzertifikat das mindestens A2 nachweist (Gesuch 

kann schon mit der Bestätigung für die Anmeldung and die Prüfung gestellt werden). 

- Die Gesuchsteller:in beweist ihre Arbeitsfähigkeit und ihr Arbeitswille durch Freiwilligenar-

beit 

- Zu beachten ist zudem, dass, wie erwähnt, lediglich eine fortgeschrittene Integration nicht 

ausreicht, um als Härtefall zu gelten, es muss eine übermässige Bindung zur Schweiz bewiesen 

werden, die eine Rückkehr ins Heimatland unzumutbar macht. 

 

2. Inwiefern ist die Freiwilligenarbeit als Referenz für das Härtefallgesuch ein gesetzlicher Wider-

spruch? (Kapitel 5) 

Geht man, wie im Fazit des Kapitel 5 aufgeführt, strikt nach der formellen Gesetzgebung, so zeichnet 

sich ein Widerspruch ab. Die Auslegung des VZAE scheint jedoch von den kantonalen Behörden anders 

gemacht zu werden. Wie die Aussage von Lena Weissinger in Kapitel 5.2 ausführt, “schauen die Behör-

den weg”. Geht man nach der Formulierung des Gesetzes ist fraglich, dass in der Weisung des Migra-

tionsamtes über die Härtefälle von den Gesuchsteller:innen Freiwilligenarbeit indirekt gefordert wird, 

ohne dass dafür eine offizielle Regelung besteht. Ob und inwiefern nun ein effektiver Widerspruch 

besteht, lässt sich nicht abschliessend beantworten. Dafür müsste man in einem weiteren Schritt ge-

nauere Abklärungen mit den zuständigen Behörden treffen. Allgemein gilt abzuwägen, wie sich dieser 
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Graubereich nun auf die Situation der abgewiesenen Asylsuchenden auswirkt. Wie Lena Weissinger 

bestätigt, wäre eine allgemeine Regelung hilfreich (vgl. Kapitel 5.2). Wäre es offiziell erlaubt, dass ab-

gewiesene Asylsuchende freiwillig tätig sein dürfen, könnte der Zugang zu Einsatzmöglichkeiten wohl 

vereinfacht werden und auch städtische Freiwilligenprogramme erschlossen werden. Zudem würde 

dadurch die widersprüchliche Forderung des Migrationsamtes verringert werden. 

 

3. Wie ist die Praxis der Härtefälle aus Sicht der Sozialen Arbeit zu bewerten?  

(Kapitel 6) 

Das Härtefallverfahren trägt dazu bei, eine unverhältnismässige Härte in der Gesetzgebung zu verhin-

dern und den individuellen Situationen von Langzeit anwesenden abgewiesenen Asylsuchenden Rech-

nung zu tragen. Das Härtefallverfahren ist somit eine Möglichkeit für Langzeit Nothilfebeziehende, eine 

Aufenthaltsbewilligung zu erhalten, was an sich als positiv beurteilt werden kann, zumal sich die recht-

liche Lage und Lebenssituation der Betroffenen dadurch enorm verbessert. Die restriktive Umsetzung 

dieses eigentlich humanitären Verfahrens und die darin enthaltenen Widersprüche auf Kosten der Be-

troffenen haben zur Folge, dass die Praxis des Verfahrens ungerecht ist. Die Soziale Arbeit befindet 

sich somit in Bezug auf das Härtefallverfahren in einem Konflikt zwischen den staatlichen Gesetzge-

bungen und ihrer Profession. Die undurchsichtige gesetzliche Lage und die teils gesetzeswidrigen Best-

immungen des Verfahrens (vgl. Kapitel 6.2) widersprechen der ethischen Grundhaltung und der Men-

schenrechtsorientierung der Sozialen Arbeit. Ob es angesichts der in dieser Arbeit dokumentierten 

Problematik aus Sicht der Sozialen Arbeit ethisch und moralisch vertretbar ist, das Härtefallverfahren 

als eine echte Chance für die Betroffenen zu bezeichnen, bleibt in Frage gestellt. Zumal es profession-

sethisch zu begrüssen wäre, dass die Menschen gar nicht erst in die menschenrechtswidrige Lage der 

Nothilfe geraten würden. 

 

4. Welche Handlungsmöglichkeiten ergeben sich für die Sozialen Arbeit (Kapitel 7) 

Die im Kapitel 7 aufgeführten Handlungsempfehlung auf der Makro-, Meso- und Mikroebene werden 

hier zusammengefasst. Allgemein lässt sich anhand der strukturellen und gesetzlichen Problematik des 

Härtefallverfahrens festhalten, dass Professionelle der Sozialen Arbeit besonders gefordert sind, auf 

der Makroebene aktiv zu werden, um die Problematik grundlegend beeinflussen zu können. Professi-

onelle der Sozialen Arbeit sind durch ihr drittes Mandat verpflichtet auf politischer Ebene Veränderun-

gen zu Gunsten der Betroffenen anzustreben, in dem sie Problematiken aus professionsethischer Sicht 

argumentieren. Die in dieser Arbeit dokumentieren ungerechten Praktiken sollen von der Sozialen Ar-

beit öffentlich diskutiert werden. Auf der Mesoebene können Professionelle der Sozialen Arbeit eine 

Vermittelnde Rolle einnehmen um das Umfeld der abgewiesenen Asylsuchenden zu beeinflussen. Da-

bei geht es primär um eine Sensibilisierung auf die Problematik.  Die Betroffenen selbst können in Form 
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von Begleitung und Beratung unterstützwerden. Ein Fokus dabei liegt auf der Vermittlung von Infor-

mationen betreffend dem Härtefallverfahren und der Freiwilligenarbeit.  

Auf allen Ebenen sollen die Betroffenen zu Wort kommen und angehört werden um zu verhindern, 

dass Ziele verfolgt werden, die nicht mit ihrer Lebensrealität übereinstimmen. 

 

8.2  Ausblick und weiterführende Fragestellung 

Das Härtefallgesuch für abgewiesene Asylsuchende wirft viele Fragen auf und beinhaltet, wie in dieser 

Arbeit dokumentiert wird, widersprüchliche Aspekte.  

Diese Literaturarbeit kann nicht alle Wissenslücken rund um die Thematik schliessen. Daraus ergibt 

sich Bedarf nach weiterführender Forschung. 

 

Folgende Fragen könnten vertieft werden: 

- Wie wird der gesetzliche Graubereich der Freiwilligenarbeit von Seiten der Gesetzgebenden 

(Behörden) oder von Jurist:innen beurteilt 

- Wie gehen NGOs und karitative Organisationen im Kanton Zürich mit dem Graubereich um? 

- Hat der jetzige Graubereich auch Vorteile für die Betroffenen? 

- Um den Widerspruch der Forderung der Erwerbstätigkeit im ersten Arbeitsmarkt von Asylsu-

chenden mit dem N-Ausweis zu belegen: Wie viele Asylsuchende arbeiten im ersten Arbeits-

markt im Kanton Zürich während des Asylverfahrens? (Nachfragen beim Migrationsamt und 

Amt für Arbeit und Wirtschaft) 

 

Weitere Themen in Zusammenhang mit dem Härtefallverfahren, die in dieser Arbeit nicht ausführlich 

bearbeitet werden konnten sind die Problematik der Beschaffung der heimatlichen Dokumenten oder 

Reisepässen, mit denen abgewiesenen Asylsuchende ihre Identität gegenüber dem SEM offenlegen 

müssen und die allgemeine Kritik des Arbeitsverbotes und das damit verschwendete Potential der 

Menschen die davon betroffen sind. 

 

Auf das Arbeitsverbot von abgewiesenen wird in der Studie von Häberlein (2020) eingegangen. Die 

explorative Studie hatte zum Ziel die Situation von Nothilfebeziehende in der Region Basel, im Auftrag 

von «terre des hommes schweiz» zu analysiert. Für diese Studie wurden Betroffene, Fachpersonen aus 

zivilgesellschaftlichen Organisationen und behördliche Fachpersonen befragt (S.5). Die Ergebnisse und 

Empfehlungen der Studie wurden, wie in Kapitel 1.7 beschrieben, in einem Podiumsgespräch mit wich-

tigen Akteuren aus der Regierung und Politik diskutiert.  
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Da die kantonalen Unterschiede gross sind, und die Resultate der Studie aus Basel nur bedingt auch 

auf den Kanton Zürich anwendbar sind, wäre es hilfreich auch im Kanton Zürich eine solch umfassende 

Studie durchzuführen. Ergebnisse einer Studie können Forderungen für die Verbesserung der Situation 

von abgewiesenen Asylsuchenden gewichten. Die fehlende Literatur macht es schwierig, über die Ein-

zelfälle der betroffenen Personen hinaus zu diskutieren. 

 

Ein nachhaltiger Umgang mit den Ergebnissen einer solchen Studie wäre dabei wünschenswert. Dies 

betrifft sowohl die öffentliche Aufmerksamkeit, die in Basel durch das Podiumsgespräch immerhin 

kurzfristig geschaffen wurde, als auch die Diskussion der durch solche Studien aufgedeckten Problem-

lagen unter Verantwortlichen der Politik auf Kantonaler- und Bundesebene.  

 

Grundlegend für eine Studie ist zudem der direkte Einbezug der Betroffenen in Form von quantitativen 

Befragungen. Konkrete Empfehlungen auf der Mikroebene könnten formuliert werden indem Perso-

nen, die sich im Härtefallverfahren befinden oder das Härtefallverfahren durchlaufen haben befragt 

werden, welche Art von Unterstützung sie benötigen.  

 

8.3 Persönliches Schlusswort 

Meine im Vorwort aufgeführte Motivation diese Arbeit zu schreiben, hat mich bis zu diesem Schluss-

wort begleitet. Durch die Recherche der Härtefälle und dem Nothilferegime des Kanton Zürichs wurde 

mir bewusst, wie wenig Literatur von offiziellen Quellen für die Thematik besteht. Angefangen bei dem 

konkreten Betrag der ausbezahlten Nothilfe oder der aktuellen Anzahl abgewiesenen Asylsuchenden 

im Kanton Zürich, bis zur Frage wer in der Härtefallkommission sitzt, war es mir teils nicht möglich, 

offizielle und aktuelle Angaben zu finden. Die Gründe für die fehlende Literatur sehe ich einerseits bei 

den gesetzlichen Kann-Formulierungen mit denen der Staat den Kantonen explizit Freiheit in der Aus-

legung der Gesetze überträgt. Andererseits bei den Behörden, die sich möglicherweise bedeckt halten, 

um nicht belangt werden zu können. Zum anderen schliesse ich daraus, dass es sich bei der Zielgruppe 

dieser Arbeit um eine Minderheit handelt, von denen ein Grossteil der Zivilbevölkerung zu wenig 

Kenntnisse hat. Dementsprechend hält sich das Interesse und das Engagement in Grenzen und be-

schränkt sich auf wenige NGO’s und aktivistische Organisationen. 

 

Was den Graubereich der Freiwilligenarbeit betrifft, braucht es meiner Meinung nach zwingend eine 

offizielle Regelung, am besten auf Bundesebene. Somit könnten mehr Freiwilligeneinsätze für Abge-

wiesene erschlossen werden. Man kann den Menschen nicht verbieten freiwillig zu arbeiten. Es reicht 

nicht, dass die Behörden die Freiwilligenarbeit nur tolerieren oder wegschauen, wie Lena Weissinger 
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sagt. Wenn es ein Kriterium für den Härtefall ist, dann soll es auch eine gesetzliche Regelung dafür 

geben. Karitative Institutionen und NGOs sind gefordert flexibel zu sein, um der speziellen Ausgangs-

lage von Abgewiesenen gerecht zu werden. Fahrspesen müssen beispielsweise bar ausbezahlt werden 

können. Hierbei sehe ich es als Aufgabe der Sozialarbeitenden, Institutionen auf die Lebenssituation 

von Nothilfebeziehenden aufmerksam zu machen. Denn wie diese Arbeit aufzeigt, ist die Freiwilligen-

arbeit ein wichtiges Kriterium für den Härtefall. Wobei die Verantwortung die Betroffenen dabei zu 

unterstützen, in dem freiwilliges Engagement erschlossen wird, leider bei den Privaten und der Zivil-

bevölkerung liegt, solange es keine offizielle Regelung gibt. 

 

Ich möchte in diesem Schlusswort darauf aufmerksam machen, dass die Kann-Formulierungen und 

kommunalen Regelungen im Asylgesetz sich nicht nur auf das Härtefallverfahren auswirken, sondern 

sich auch in anderen Lebensbereichen von abgewiesenen Asylsuchenden stark zeigen. Die Unterbrin-

gung, finanziellen Leistungen und allgemeine Unterstützung von Personen die sich in Gemeinden oder 

in der Stadt Zürich aufhalten, unterscheidet sich enorm von jenen die in abgelegenen Rückkehrzent-

rum untergebracht sind. Einige erhalten monatlich bis zu 500 CHF als Nothilfe, andere nur die vorge-

sehenen 8.50 CHF pro Tag. Der Schweizer Föderalismus hat bestimmt seine Vorteile, aber im Asylbe-

reich lassen sich vorwiegend Nachteile aufzählen, die sich für die Betroffenen in sozialer Ungerechtig-

keit äussern. Es wird zu einer Lotterie in welchem Kanton, oder zu welcher Gemeinde man zugeteilt 

wird und dies darf meiner Meinung nach in einem Rechtsstaat nicht sein. 

 

Oft wird die Schuld für ihre Lage den abgewiesenen Asylsuchenden übertragen. “Ihr habt euch ent-

schieden hier zu bleiben, jetzt müsst ihr selber schauen”. Der Staat will abgewiesene Asylsuchende 

loswerden und vergisst dabei, dass er sich an gewisse Grund- und Menschenrechte zu halten hat. Die 

Gesetzgebung und Bestimmungen der Nothilfe sind für mich der Beweis, dass diesen Menschen, auf-

grund ihres illegalisierten Aufenthaltes in der Schweiz essentielle Rechte abgesprochen werden. Im 

ganzen Gewirr der Gesetzgebungen und Widersprüchen, gehen meiner Ansicht nach oft die Stimmen 

deren vergessen, die davon betroffen sind. Mit dem Härtefallverfahren versuchen die Gesetzgebenden 

Fairness zu schaffen, was meiner Ansicht nach grundlegend ist für einen Rechtsstaat. Solange die Kri-

terien jedoch nicht den Möglichkeiten der Betroffenen angepasst werden, hält sich die effektive Fair-

ness des Verfahrens meiner Meinung nach in Grenzen. Den Menschen die Integration zu verweigern, 

um diese danach für ein Härtefallgesuch zu fordern, ist meiner Ansicht nach, der grundlegende Wider-

spruch der Härtefallpraxis. Die Behörden nehmen bei der Bestimmung der Härtefallkriterien eine 

Machtposition ein, die es ihnen erlaubt sowohl Integration, als auch die nötigen Beweise dafür zu de-

finieren. Folglich sind die Betroffenen dieser Definitionsmacht ausgesetzt. Verstärkt wird diese Prob-

lematik mit der fehlenden Parteistellung bei den kantonalen Entscheiden über die Härtefallgesuche. 
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Ich sehe wie viel Kraft die Betroffenen aufwenden, um im Nothilfesystem und unserer Gesellschaft zu 

bestehen. Erfolg im Härtefallverfahren hat wer sich extrem bemüht, aktiv ist und alles tut, um die Kri-

terien zu erfüllen. Wem dies nicht gelingt vielleicht, weil die betroffene Person traumatisiert ist oder 

an dem Nothilferegime zerbricht, hat nur wenig Aussicht auf eine B-Bewilligung. 

 

Mir ist bewusst, dass diese Arbeit mit einem sehr kritischen, wenn nicht negativen Blick auf das Härte-

fallverfahren geschrieben wurde. Dies hat damit zu tun, dass das Verfahren an sich viele Widersprüche 

beinhaltet, was eine positive Lesart des Verfahrens erschwert. Die Arbeit hat versucht, diese zu doku-

mentieren in der Hoffnung, dass die dokumentierten Widersprüche als Grundlage für mögliche zukünf-

tige Forderungen dienen können.  

 

Ich möchte in diesem Schlusswort darauf hinweisen, dass das Härtefallgesuch auch als Chance gesehen 

werden kann, zumal es für viele Menschen momentan der einzige Ausweg aus ihrer ohnmächtigen 

Situation ist. Zudem ist die durch das Härtefallverfahren bei den Betroffenen ausgelöste Hoffnung und 

Motivation, sich aktiv am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen, nicht zu unterschätzen. Das allein 

macht es aber nicht zu einer unbedingt guten Lösung. Wie die Arbeit gezeigt hat, ist das Verfahren mit 

vielen Problemen behaftet. 

 

Das föderalistische System erschwert es, die Gesetzgebungen zum Vorteil der Betroffenen zu verän-

dern. Viele NGO’s und Migrantische Vereine setzen sich für eine Verbesserung der Situation von abge-

wiesenen Asylsuchenden ein und scheitern mit Ihren Vorstössen bei den Gesetzgebenden, die sich 

immer wieder darauf beziehen, dass die betroffenen Personen eigentlich ausreisen müssten. Die Rea-

lität der Langzeitnothilfebeziehenden wird nicht gehört und es wird nichts unternommen.  

Dies ist mitunter ein Grund, weshalb ich die Theorie des zivilen Ungehorsams in den Empfehlungen 

erwähnt habe. Es ist frustrierend, wenn man die missliche Situation der Betroffenen sieht und keine 

oder nur eine äussert schleppende Veränderung stattfindet. Mir stellt sich die Frage, wie lange man 

dem gesetzeswidrigen Nothilferegime noch zu schauen will und wann es wieder eine “Bewegung von 

Unten” benötigt wie damals bei der Besetzung der Predigerkirche, um Veränderungen anzustossen. 

Denn solange Professionelle der Sozialen Arbeit sich auf ihren Handlungsspielraum auf der Mikroebene 

innerhalb einer ungerechten Gesetzgebung beschränken, können keine nachhaltigen Veränderungen 

erzeugt werden. 

 

Es stimmt mich optimistisch, wenn Rechstanwält:innen wie Lena Weissinger das Härtefallgesuch als 

reelle Chance einstufen. Solange die Härtefallpraxis jedoch nicht fairer wird bleibt der Spagat, den man 
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als Sozialarbeitende machen muss, ziemlich gross. Einerseits soll man die Ungerechtigkeiten bekämp-

fen und andererseits die Betroffenen in diesem ungerechten System unterstützen. 
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